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 Entwurf eines Gesetzes über den Zugang zu digitalen Geodaten
 (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG)

 A.  Problem und Ziel

 Am  15.  Mai  2007  trat  die  Richtlinie  2007/2/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  zur  Schaffung  einer  Geodateninfrastruktur  in  der  Europäischen
 Gemeinschaft  (INSPIRE-Richtlinie)  in  Kraft.  Damit  wurde  ein  Instrument  ge-
 schaffen,  den  Zugang  zu  und  die  Nutzung  von  Geodaten  für  Bürger  und  Bürge-
 rinnen,  Verwaltung  und  Wirtschaft  zu  vereinfachen.  Zur  Umsetzung  der  Richt-
 linie  haben  die  Mitgliedstaaten  innerhalb  von  zwei  Jahren  die  erforderlichen
 Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

 B.  Lösung

 Mit  dem  Geodatenzugangsgesetz  wird  die  INSPIRE-Richtlinie  auf  der  Ebene
 des  Bundes  umgesetzt.  Die  Länder  setzen  die  Richtlinie  in  eigener  Verantwor-
 tung  um.  Um  die  von  der  Richtlinie  geforderte  Interoperabilität  auf  lokaler,
 regionaler  und  nationaler  Ebene  zu  gewährleisten,  wurde  der  Entwurf  des  Geo-
 datenzugangsgesetzes  in  enger  Abstimmung  mit  den  Ländern  und  unter  Mitwir-
 kung  der  kommunalen  Spitzenverbände  erarbeitet  und  eine  enge  Verbindung  zu
 der  in  Deutschland  in  Aufbau  befindlichen  Geodateninfrastruktur  GDI-DE  her-
 gestellt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Mit  der  Richtlinie  werden  Berichts-  und  Informationspflichten  gegenüber  der
 EU-Kommission  eingeführt.  Auch  der  Betrieb  der  in  Artikel  19  der  Richtlinie
 geforderten  nationalen  Anlaufstelle  führt  –  abhängig  davon,  welche  über  die
 unmittelbare  INSPIRE-Umsetzung  hinausgehenden  Aufgaben  dieser  Institution
 mit  Blick  auf  die  Verknüpfung  zu  GDI-DE  zusätzlich  übertragen  werden  –  zu
 einem  gewissen  Mehraufwand.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Berichts-  und
 Informationspflichten  gegenüber  der  EU-Kommission  gemeinsam  von  Bund
 und  Ländern  zu  erfüllen  sind  und  dass  die  nationale  Anlaufstelle  ihre  Aufgaben
 für  Bund  und  Länder  wahrnimmt,  werden  die  entsprechenden  Kosten  anlässlich
 der  Regelung  der  Bund-Länder-Zusammenarbeit  im  Wege  einer  Verwaltungs-
 vereinbarung  zwischen  Bund  und  Ländern  aufgeteilt.  Diese  Kosten  sind  mit
 200  000  Euro  pro  Jahr  veranschlagt.  Der  hälftige  Beitrag  des  Bundes  wird  mit
 Blick  auf  die  Zuständigkeit  des  Bundesministeriums  des  Innern  für  den  Aufbau
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der  Geodateninfrastruktur  Deutschland  (GDI-DE)  durch  Leistungen  des  Bun-
 desamtes  für  Kartographie  und  Geodäsie  erbracht.  Hierdurch  entstehen  beim
 Bundesamt  für  Kartographie  und  Geodäsie  jährliche  Mehrausgaben  von  bis  zu
 100  000 Euro über den bisherigen Haushaltsansätzen.

 Darüber  hinaus  entstehen  dem  Bund  durch  die  Umsetzung  der  INSPIRE-Richt-
 linie  Kosten,  die  vor  allem  aus  der  Anpassung  vorhandener  digitaler  Geodaten
 entsprechend  der  geforderten  Interoperabilität  resultieren.  Über  die  Frage  der
 Finanzierung  der  durch  das  Geodatenzugangsgesetz  entstehenden  Kosten  wird
 im  Rahmen  der  Verhandlungen  zum  Bundeshaushalt  2010  und  2012  entschieden.

 Die  technischen  und  inhaltlichen  Details  zur  Interoperabilität  und  zu  den  Be-
 richtspflichten  werden  in  Durchführungsbestimmungen  geregelt,  die  erst  zwi-
 schen  2008  und  2012  erlassen  werden.  Diesbezüglich  anfallende  Kosten  lassen
 sich deshalb derzeit nicht quantifizieren.

 Für  die  Länder  und  Kommunen  entstehen  durch  das  Geodatenzugangsgesetz
 keine zusätzlichen Kosten.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft  werden  durch  die  Regelungen  des  Geodatenzugangsgesetzes
 keine  zusätzlichen  Kosten  entstehen.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  ins-
 besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Es werden Informationspflichten für

 a)  Unternehmen

 weder eingeführt noch vereinfacht oder abgeschafft,

 b)  Bürgerinnen und Bürger

 weder eingeführt noch vereinfacht oder abgeschafft,

 c)  die Verwaltung

 durch  das  Geodatenzugangsgesetz  unmittelbar  weder  eingeführt  noch  verein-
 facht  oder  abgeschafft.  Der  bereits  vom  Bund  und  von  den  Ländern  betriebene
 Aufbau  der  Geodateninfrastruktur-Deutschland  (GDI-DE)  ist  ein  strukturpoliti-
 sches  Instrument,  das  (auch  jetzt)  schon  aus  wirtschaftlichen  Gründen  gebraucht
 wird.  Es  wäre  daher  nicht  sachgerecht,  die  Kosten  der  INSPIRE-Umsetzung,  die
 als  (Teil-)Aufbaukosten  der  GDI-DE  ohnehin  angefallen  wären,  dem  Geodaten-
 zugangsgesetz zuzurechnen.

 Die  INSPIRE-Richtlinie  erlegt  den  Mitgliedstaaten  in  den  Vorschriften  der
 Artikel  7  Abs.  2,  Artikel  21  Abs.  1  bis  3  und  Artikel  24  Abs.  2  Informations-  und
 Berichtspflichten  auf.  Diese  Kosten  werden  von  Bund  und  Ländern  im  Rahmen
 der  Verwaltungsvereinbarung  GDI-DE  gemeinsam  getragen,  da  der  entspre-
 chende  Aufwand  auf  allen  Verwaltungsebenen  entsteht  und  nicht  belastbar
 quantifiziert werden kann.
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Anlage  1
 Entwurf eines Gesetzes über den Zugang zu digitalen Geodaten1

 (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG)
 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Abschnitt 1

 Ziel und Anwendungsbereich

 §  1
 Ziel des Gesetzes

 Dieses  Gesetz  dient  dem  Aufbau  einer  nationalen  Geo-
 dateninfrastruktur. Es schafft den rechtlichen Rahmen für

 1.  den  Zugang  zu  Geodaten,  Geodatendiensten  und  Meta-
 daten von geodatenhaltenden Stellen sowie

 2.  die  Nutzung  dieser  Daten  und  Dienste,  insbesondere  für
 Maßnahmen,  die  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  haben
 können.

 §  2
 Anwendungsbereich

 (1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  geodatenhaltende  Stellen  des
 Bundes  und  der  bundesunmittelbaren  juristischen  Personen
 des öffentlichen Rechts.

 (2)  Natürliche  und  juristische  Personen  des  Privatrechts
 können  Geodaten  und  Metadaten  über  das  Geoportal  nach
 §  9  Abs.  2  bereitstellen,  wenn  sie  sich  verpflichten,  diese
 Daten  nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  bereitzu-
 stellen  und  hierfür  die  technischen  Voraussetzungen  zu
 schaffen.

 (3)  Dieses  Gesetz  gilt  auch  für  Geodatendienste,  die  sich
 auf  Daten  beziehen,  die  in  den  Geodaten  enthalten  sind,  auf
 die dieses Gesetz Anwendung findet.

 (4)  Dieses  Gesetz  gilt  nach  Maßgabe  des  Seerechtsüber-
 einkommens  der  Vereinten  Nationen  vom  10.  Dezember
 1982  (BGBl.  1994  II  S.  1798,  1995  II  S.  602)  auch  im  Be-
 reich  der  ausschließlichen  Wirtschaftszone  und  des  Fest-
 landsockels.

 Abschnitt 2

 Begriffsbestimmungen

 §  3
 Allgemeine Begriffe

 (1)  Geodaten  sind  alle  Daten  mit  direktem  oder  indirek-
 tem  Bezug  zu  einem  bestimmten  Standort  oder  geografi-
 schen Gebiet.

 (2)  Metadaten  sind  Informationen,  die  Geodaten  oder
 Geodatendienste  beschreiben  und  es  ermöglichen,  Geodaten

 und  Geodatendienste  zu  ermitteln,  in  Verzeichnisse  aufzu-
 nehmen und zu nutzen.

 (3)  Geodatendienste  sind  vernetzbare  Anwendungen,
 welche  Geodaten  und  Metadaten  in  strukturierter  Form  zu-
 gänglich machen. Dies sind im Einzelnen:

 1.  Suchdienste,  die  es  ermöglichen,  auf  der  Grundlage  des
 Inhalts  entsprechender  Metadaten  nach  Geodaten  und
 Geodatendiensten  zu  suchen  und  den  Inhalt  der  Meta-
 daten anzuzeigen,

 2.  Darstellungsdienste,  die  es  zumindest  ermöglichen,  dar-
 stellbare  Geodaten  anzuzeigen,  in  ihnen  zu  navigieren,
 sie  zu  vergrößern  oder  zu  verkleinern,  zu  verschieben,
 Daten  zu  überlagern  sowie  Informationen  aus  Legenden
 und  sonstige  relevante  Inhalte  von  Metadaten  anzuzei-
 gen,

 3.  Dienste,  die  das  Herunterladen  und,  wenn  durchführbar,
 den  direkten  Zugriff  auf  Kopien  von  Geodaten  ermögli-
 chen (Downloaddienste),

 4.  Transformationsdienste  zur  geodätischen  Umwandlung
 von Geodaten.

 (4)  Interoperabilität  ist  die  Kombinierbarkeit  von  Daten
 beziehungsweise  die  Kombinierbarkeit  und  Interaktions-
 fähigkeit  verschiedener  Systeme  und  Techniken  unter  Ein-
 haltung gemeinsamer Standards.

 (5)  Geodateninfrastruktur  ist  eine  Infrastruktur  bestehend
 aus  Geodaten,  Metadaten  und  Geodatendiensten,  Netzdiens-
 ten  und  -technologien,  Vereinbarungen  über  gemeinsame
 Nutzung,  über  Zugang  und  Verwendung  sowie  Koordinie-
 rungs-  und  Überwachungsmechanismen,  -prozesse  und  -ver-
 fahren  mit  dem  Ziel,  Geodaten  verschiedener  Herkunft  inter-
 operabel verfügbar zu machen.

 (6)  Geoportal  ist  eine  elektronische  Kommunikations-,
 Transaktions-  und  Interaktionsplattform,  die  über  Geodaten-
 dienste  und  weitere  Netzdienste  den  Zugang  zu  den  Geoda-
 ten ermöglicht.

 (7)  Netzdienste  sind  netzbasierte  Anwendungen  zur
 Kommunikation, Transaktion und Interaktion.

 (8)  Geodatenhaltende  Stellen  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 sind  die  informationspflichtigen  Stellen  im  Sinne  von  §  2
 Abs.  1  des  Umweltinformationsgesetzes  vom  22.  Dezember
 2004 (BGBl.  I S.  3704).

 §  4
 Betroffene Geodaten und Geodatendienste

 (1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  Geodaten,  die  noch  in  Verwen-
 dung stehen und die folgenden Bedingungen erfüllen:
 1  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2007/2/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  14.  März  2007  zur  Schaffung  einer
 Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) (ABl. L 108 vom 25. April 2007 S.  1) in deutsches Recht.
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1.  Sie  beziehen  sich  auf  das  Hoheitsgebiet  der  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  oder  auf  die  ausschließliche  Wirt-
 schaftszone  der  Bundesrepublik  Deutschland  gemäß
 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen;

 2.  sie liegen in elektronischer Form vor;

 3.  sie sind vorhanden bei

 a)  einer  geodatenhaltenden  Stelle,  fallen  unter  ihren
 öffentlichen Auftrag und

 aa)  wurden  von  einer  geodatenhaltenden  Stelle  er-
 stellt oder

 bb)  sind bei einer solchen eingegangen oder

 cc)  werden  von  dieser  geodatenhaltenden  Stelle  ver-
 waltet oder aktualisiert,

 b)  Dritten,  denen  nach  §  2  Abs.  2  Anschluss  an  die
 nationale Geodateninfrastruktur gewährt wird,

 oder werden für diese bereitgehalten;

 4.  sie betreffen eines oder mehrere der folgenden Themen:

 a)  Koordinatenreferenzsysteme  (Systeme  zur  eindeu-
 tigen  räumlichen  Referenzierung  von  Geodaten  an-
 hand  eines  Koordinatensatzes  (x,  y,  z)  oder  Angaben
 zu  Breite,  Länge  und  Höhe  auf  der  Grundlage  eines
 geodätischen horizontalen und vertikalen Datums),

 b)  geografische  Gittersysteme  (harmonisiertes  Gitter-
 system  mit  Mehrfachauflösung,  gemeinsamem  Ur-
 sprungspunkt  und  standardisierter  Lokalisierung  und
 Größe der Gitterzellen),

 c)  geografische  Bezeichnungen  (Namen  von  Gebieten,
 Regionen,  Orten,  Großstädten,  Vororten,  Städten
 oder  Siedlungen  sowie  jedes  geografische  oder  topo-
 grafische  Merkmal  von  öffentlichem  oder  histori-
 schem Interesse),

 d)  Verwaltungseinheiten  (lokale,  regionale  und  natio-
 nale  Verwaltungseinheiten,  die  die  Gebiete  abgren-
 zen,  in  denen  die  Bundesrepublik  Deutschland  Ho-
 heitsbefugnisse  hat  oder  ausübt  und  die  durch  Ver-
 waltungsgrenzen voneinander getrennt sind),

 e)  Adressen  (Lokalisierung  von  Grundstücken  anhand
 von  Adressdaten,  in  der  Regel  Straßenname,  Haus-
 nummer und Postleitzahl),

 f)  Flurstücke  oder  Grundstücke  (Gebiete,  die  anhand
 des  Grundbuchs  oder  gleichwertiger  Verzeichnisse
 bestimmt werden),

 g)  Verkehrsnetze  (Verkehrsnetze  und  zugehörige  Infra-
 struktureinrichtungen  für  Straßen-,  Schienen-  und
 Luftverkehr  sowie  Schifffahrt;  dies  umfasst  auch  die
 Verbindungen  zwischen  den  verschiedenen  Netzen
 und  das  transeuropäische  Verkehrsnetz  im  Sinne  der
 Entscheidung  Nr.  1692/96/EG  des  Europäischen  Par-
 laments  und  des  Rates  vom  23.  Juli  1996  über  ge-
 meinschaftliche  Leitlinien  für  den  Aufbau  eines
 transeuropäischen  Verkehrsnetzes  –  ABl.  L  228  vom
 9.  September  1996  S.  1;  zuletzt  geändert  durch  die
 Verordnung  (EG)  Nr.  1791/2006  des  Rates  –  ABl.
 L  363  vom  20.  Dezember  2006  S.  1  –  und  künftige
 Überarbeitungen dieser Entscheidung),

 h)  Gewässernetz  (Elemente  des  Gewässernetzes,  ein-
 schließlich  Meeresgebiete  und  aller  sonstigen  Wasser-
 körper  und  hiermit  verbundener  Teilsysteme,  darunter
 Einzugsgebiete  und  Teileinzugsgebiete;  gegebenen-
 falls  gemäß  den  Definitionen  der  Richtlinie  2000/60/
 EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 23.  Oktober  2000  zur  Schaffung  eines  Ordnungsrah-
 mens  für  Maßnahmen  der  Gemeinschaft  im  Bereich
 der  Wasserpolitik  –  ABl.  L  327  vom  22.  Dezember
 2000  S.  1,  geändert  durch  die  Entscheidung  Nr.  2455/
 2001/EG  –  ABl.  L  331  vom  15.  Dezember  2001  S.  1  –
 und in Form von Netzen),

 i)  Schutzgebiete  (Gebiete,  die  im  Rahmen  des  interna-
 tionalen  und  des  gemeinschaftlichen  Rechts  der  Mit-
 gliedstaaten  ausgewiesen  sind  oder  verwaltet  werden,
 um spezifische Erhaltungsziele zu erreichen),

 j)  Höhe  (digitale  Höhenmodelle  für  Land-,  Eis-  und
 Wasserflächen  inklusive  Tiefenmessung  bei  Gewäs-
 sern  und  Mächtigkeit  bei  Eisflächen,  sowie  Ufer-
 linien; Geländemodelle),

 k)  Bodenbedeckung  (physische  und  biologische  Bede-
 ckung  der  Erdoberfläche,  einschließlich  künstlicher
 Flächen,  landwirtschaftlicher  Flächen,  Wälder,  natür-
 licher  –  naturnaher  –  Gebiete,  Feuchtgebiete  und
 Wasserkörper),

 l)  Orthofotografie  (georeferenzierte  Bilddaten  der  Erd-
 oberfläche  von  satelliten-  oder  luftfahrzeuggestützten
 Sensoren),

 m)  Geologie  (geologische  Beschreibung  anhand  von  Zu-
 sammensetzung  und  Struktur  des  Untergrundes;  dies
 umfasst  auch  Grundgebirgs-  und  Sedimentgesteine,
 Lockersedimente,  Grundwasserleiter  und  -stauer,
 Störungen, Geomorphologie und anderes),

 n)  statistische  Einheiten  (Einheiten  für  die  Verbreitung
 oder Verwendung statistischer Daten),

 o)  Gebäude (geografischer Standort von Gebäuden),

 p)  Boden  (Beschreibung  von  Boden  und  Unterboden
 anhand  von  Tiefe,  Textur,  Struktur  und  Gehalt  an
 Teilchen  sowie  organischem  Material,  Steinigkeit,
 Erosion,  gegebenenfalls  durchschnittliches  Gefälle
 und erwartete Wasserspeicherkapazität),

 q)  Bodennutzung  (Beschreibung  von  Gebieten  anhand
 ihrer  derzeitigen  und  geplanten  künftigen  Funktion
 oder  ihres  sozioökonomischen  Zwecks  wie  zum  Bei-
 spiel  Wohn-,  Industrie-  oder  Gewerbegebiete,  land-
 oder forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete),

 r)  Gesundheit  und  Sicherheit  (geografische  Verteilung
 verstärkt  auftretender  pathologischer  Befunde,  zum
 Beispiel  Allergien,  Krebserkrankungen,  Erkrankun-
 gen  der  Atemwege;  Informationen  über  Auswirkun-
 gen  auf  die  Gesundheit,  zum  Beispiel  Biomarker,
 Rückgang  der  Fruchtbarkeit,  Epidemien;  oder  auf  das
 Wohlbefinden,  zum  Beispiel  Ermüdung,  Stress;  der
 Menschen  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  der
 Umweltqualität,  zum  Beispiel  Luftverschmutzung,
 Chemikalien,  Abbau  der  Ozonschicht,  Lärm;  oder  in
 mittelbarem  Zusammenhang  mit  der  Umweltqualität,
 zum  Beispiel  Nahrung,  genetisch  veränderte  Organis-
 men),
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s)  Versorgungswirtschaft  und  staatliche  Dienste  (Ver-
 sorgungseinrichtungen  wie  Abwasser-  und  Abfallent-
 sorgung,  Energieversorgung  und  Wasserversorgung;
 staatliche  Verwaltungs-  und  Sozialdienste  wie  öffent-
 liche  Verwaltung,  Katastrophenschutz,  Schulen  und
 Krankenhäuser),

 t)  Umweltüberwachung  (Standort  und  Betrieb  von  Um-
 weltüberwachungseinrichtungen  einschließlich  Be-
 obachtung  und  Messung  von  Schadstoffen,  des  Zu-
 stands  von  Umweltmedien  und  anderen  Parametern
 des  Ökosystems  wie  zum  Beispiel  Artenvielfalt,  öko-
 logischer  Zustand  der  Vegetation  durch  oder  im  Auf-
 trag von öffentlichen Behörden),

 u)  Produktions-  und  Industrieanlagen  (Standorte  für  in-
 dustrielle  Produktion,  einschließlich  durch  die  Richt-
 linie  96/61/EG  des  Rates  vom  24.  September  1996
 über  die  integrierte  Vermeidung  und  Verminderung
 der  Umweltverschmutzung  –  ABl.  L  257  vom
 10.  Oktober  1996  S.  6;  zuletzt  geändert  durch  die
 Verordnung  (EG)  Nr.  166/2006  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  –  ABl.  L  33  vom  4.  Feb-
 ruar  2006  S.  1  –  erfasste  Anlagen  und  Einrichtungen
 zur  Wasserentnahme  sowie  Bergbau-  und  Lager-
 standorte),

 v)  landwirtschaftliche  Anlagen  und  Aquakulturanlagen
 (landwirtschaftliche  Anlagen  und  Produktionsstätten
 einschließlich  Bewässerungssysteme,  Gewächshäu-
 ser und Ställe),

 w)  Verteilung  der  Bevölkerung  –  Demografie  (geogra-
 fische  Verteilung  der  Bevölkerung,  einschließlich
 Bevölkerungsmerkmale  und  Tätigkeitsebenen,  zu-
 sammengefasst  nach  Gitter,  Region,  Verwaltungs-
 einheit oder sonstigen analytischen Einheiten),

 x)  Bewirtschaftungsgebiete,  Schutzgebiete,  geregelte
 Gebiete  und  Berichterstattungseinheiten  (auf  inter-
 nationaler,  europäischer,  nationaler,  regionaler  und
 lokaler  Ebene  bewirtschaftete,  geregelte  oder  zu
 Zwecken  der  Berichterstattung  herangezogene  Ge-
 biete.  Dazu  zählen  Deponien,  Trinkwasserschutzge-
 biete,  nitratempfindliche  Gebiete,  geregelte  Fahrwas-
 ser  auf  Binnen-  und  Seewasserstraßen,  Gebiete  für  die
 Abfallverklappung,  Lärmschutzgebiete,  für  Explora-
 tion  und  Bergbau  ausgewiesene  Gebiete,  Flussge-
 bietseinheiten,  entsprechende  Berichterstattungsein-
 heiten und Gebiete des Küstenzonenmanagements),

 y)  Gebiete  mit  naturbedingten  Risiken  (gefährdete  Ge-
 biete,  eingestuft  nach  naturbedingten  Risiken  –  sämt-
 liche  atmosphärischen,  hydrologischen,  seismischen,
 vulkanischen  Phänomene  sowie  Naturfeuer,  die  auf
 Grund  ihres  örtlichen  Auftretens  sowie  ihrer  Schwere
 und  Häufigkeit  signifikante  Auswirkungen  auf  die
 Gesellschaft  haben  können  –,  zum  Beispiel  Über-
 schwemmungen,  Erdrutsche  und  Bodensenkungen,
 Lawinen,  Waldbrände,  Erdbeben  oder  Vulkanaus-
 brüche),

 z)  atmosphärische  Bedingungen  (physikalische  Bedin-
 gungen  in  der  Atmosphäre.  Dazu  zählen  Geodaten
 auf  der  Grundlage  von  Messungen,  Modellen  oder
 einer  Kombination  aus  beiden  sowie  Angabe  der
 Messstandorte),

 aa)  meteorologische  Objekte  (Witterungsbedingun-
 gen  und  deren  Messung:  Niederschlag,  Tempe-
 ratur,  Gesamtverdunstung  –  Evapotranspiration  –,
 Windgeschwindigkeit und Windrichtung),

 bb)  ozeanografische  Objekte  (physikalische  Bedin-
 gungen  der  Ozeane  wie  zum  Beispiel  Strö-
 mungsverhältnisse, Salinität, Wellenhöhe),

 cc)  Meeresregionen  (physikalische  Bedingungen
 von  Meeren  und  salzhaltigen  Gewässern,  auf-
 geteilt  nach  Regionen  und  Teilregionen  mit  ge-
 meinsamen Merkmalen),

 dd)  biogeografische  Regionen  (Gebiete  mit  relativ
 homogenen  ökologischen  Bedingungen  und  ge-
 meinsamen Merkmalen),

 ee)  Lebensräume  und  Biotope  (geografische  Gebiete
 mit  spezifischen  ökologischen  Bedingungen,
 Prozessen,  Strukturen  und  –  lebensunterstützen-
 den  –  Funktionen  als  physische  Grundlage  für
 dort  lebende  Organismen;  dies  umfasst  auch
 durch  geografische,  abiotische  und  biotische
 Merkmale  gekennzeichnete  natürliche  oder  na-
 turnahe terrestrische und aquatische Gebiete),

 ff)  Verteilung  der  Arten  (geografische  Verteilung
 des  Auftretens  von  Tier-  und  Pflanzenarten,  zu-
 sammengefasst  in  Gittern,  Region,  Verwaltungs-
 einheit oder sonstigen analytischen Einheiten),

 gg)  Energiequellen  (Energiequellen  wie  zum  Bei-
 spiel  Kohlenwasserstofflagerstätten,  Wasser-
 kraft,  Bioenergie,  Sonnen-  und  Windenergie,
 gegebenenfalls  mit  Tiefen-  beziehungsweise
 Höhenangaben  zur  Ausdehnung  der  Energie-
 quelle),

 hh)  mineralische  Bodenschätze  (mineralische  Roh-
 stofflagerstätten  wie  zum  Beispiel  Metallerze,
 Industrieminerale,  gegebenenfalls  mit  Tiefen-
 beziehungsweise  Höhenangaben  zur  Ausdeh-
 nung der Lagerstätten).

 (2)  Einzelheiten  zur  Spezifikation  der  den  Themen  zuge-
 ordneten  Geodaten  werden  durch  Rechtsverordnung  nach
 §  14 geregelt.

 (3)  Sind  neben  einer  Referenzversion  mehrere  identische
 Kopien  der  gleichen  Geodaten  bei  verschiedenen  geodaten-
 haltenden  Stellen  vorhanden  oder  werden  sie  für  diese  be-
 reitgehalten,  so  gilt  dieses  Gesetz  nur  für  die  Referenzver-
 sion, von der die Kopien abgeleitet sind.

 (4)  Verfügt  die  geodatenhaltende  Stelle  bezogen  auf  Geo-
 daten  und  Geodatendienste  nicht  selbst  über  die  Rechte  an
 geistigem  Eigentum,  so  bleiben  diese  Rechte  von  den  Vor-
 schriften dieses Gesetzes unberührt.

 Abschnitt 3

 Anforderungen

 §  5
 Bereitstellung von Geodaten

 (1)  Die  amtlichen  Daten  des  Liegenschaftskatasters,  der
 Geotopografie  und  des  geodätischen  Raumbezugs  sind  die
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fachneutralen  Kernkomponenten  der  nationalen  Geodaten-
 infrastruktur.  Sie  werden  für  Zwecke  dieses  Gesetzes  durch
 die  hierfür  zuständigen  Stellen  des  Bundes  und  der  Länder
 bereitgestellt.

 (2)  Die  Geodaten  nach  §  4  Abs.  1  Nr.  4  sind  Bestandteil
 der  Datengrundlage  der  nationalen  Geodateninfrastruktur.
 Sie  werden  durch  die  hierfür  jeweils  ursprünglich  zuständi-
 gen Stellen bereitgestellt.

 (3)  Die  geodatenhaltenden  Stellen  haben  ihre  Geodaten
 auf  der  Grundlage  der  Daten  nach  Absatz  1  zu  erfassen  und
 zu führen.

 (4)  Soweit  Geodaten  sich  auf  einen  Standort  oder  ein
 geografisches  Gebiet  beziehen,  dessen  Lage  sich  auf  das
 Hoheitsgebiet  mehrerer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen
 Gemeinschaft  erstreckt,  stimmen  die  zuständigen  geodaten-
 haltenden  Stellen  mit  den  jeweils  zuständigen  Stellen  in
 dem  Mitgliedstaat  beziehungsweise  in  den  Mitgliedstaaten
 die  Darstellung  und  die  Position  des  Standorts  beziehungs-
 weise des geografischen Gebiets ab.

 §  6
 Bereitstellung der Geodatendienste und Netzdienste

 (1)  Die  geodatenhaltenden  Stellen  stellen  sicher,  dass  für
 die  von  ihnen  erhobenen,  geführten  oder  bereitgestellten
 Geodaten  und  Metadaten  mindestens  die  nachfolgenden
 Dienste bereitstehen:

 1.  Suchdienste,

 2.  Darstellungsdienste,

 3.  Downloaddienste,

 4.  Transformationsdienste,

 5.  Dienste  zur  Abwicklung  eines  elektronischen  Geschäfts-
 verkehrs.

 (2)  Die  Dienste  nach  Absatz  1  sollen  Nutzeranforderun-
 gen  berücksichtigen  und  müssen  über  elektronische  Netz-
 werke öffentlich verfügbar sein.

 (3)  Transformationsdienste  sind  mit  den  anderen  Diens-
 ten  nach  Absatz  1  so  zu  kombinieren,  dass  die  Geodaten-
 dienste  und  Netzdienste  im  Einklang  mit  diesem  Gesetz
 betrieben werden können.

 (4)  Für  Suchdienste  sind  zumindest  folgende  Suchkrite-
 rien zu gewährleisten:

 1.  Schlüsselwörter,

 2.  Klassifizierung von Geodaten und Geodatendiensten,

 3.  geografischer Standort,

 4.  Qualitätsmerkmale,

 5.  Bedingungen  für  den  Zugang  zu  und  die  Nutzung  von
 Geodaten und Geodatendiensten,

 6.  für  die  Erfassung,  Führung  und  Bereitstellung  von  Geo-
 daten  und  Geodatendiensten  zuständige  geodatenhal-
 tende Stelle.

 (5)  Einzelheiten  zur  Spezifikation  der  Geodatendienste
 und  Netzdienste  werden  durch  Rechtsverordnung  nach  §  14
 geregelt.

 §  7
 Bereitstellung von Metadaten

 (1)  Die  geodatenhaltenden  Stellen,  welche  Geodaten  und
 Geodatendienste  als  Referenzversion  im  Sinne  von  §  4
 Abs.  3  bereitstellen,  haben  die  zugehörigen  Metadaten  zu
 erstellen,  zu  führen  und  bereitzustellen  sowie  in  Überein-
 stimmung  mit  den  Geodaten  und  Geodatendiensten  zu  hal-
 ten.

 (2)  Als  Metadaten  zu  Geodaten  sind  mindestens  nach-
 stehende  Inhalte  oder  Angaben  zu  folgenden  Aspekten  zu
 führen:

 1.  Schlüsselwörter,

 2.  Klassifizierung,

 3.  geografischer Standort,

 4.  Qualitätsmerkmale,

 5.  bestehende  Beschränkungen  des  Zugangs  der  Öffent-
 lichkeit  nach  §  12  sowie  die  Gründe  für  solche  Be-
 schränkungen,

 6.  Bedingungen  für  den  Zugang  und  die  Nutzung  sowie
 gegebenenfalls entsprechende Geldleistungen,

 7.  für  die  Erfassung,  Führung  und  Bereitstellung  zustän-
 dige geodatenhaltende Stelle.

 (3)  Als  Metadaten  zu  Geodatendiensten  und  Netzdiens-
 ten  sind  mindestens  Angaben  zu  folgenden  Aspekten  zu
 führen:

 1.  Qualitätsmerkmale,

 2.  Bedingungen  für  den  Zugang  und  die  Nutzung  sowie
 gegebenenfalls hiermit verbundene Geldleistungen,

 3.  für  die  Erfassung,  Führung  und  Bereitstellung  zustän-
 dige geodatenhaltende Stelle.

 (4)  Einzelheiten  zur  Spezifikation  der  Metadaten  werden
 durch Rechtsverordnung nach §  14 geregelt.

 §  8
 Interoperabilität

 (1)  Geodaten  und  Geodatendienste  sowie  Metadaten  sind
 interoperabel bereitzustellen.

 (2)  Einzelheiten  werden  durch  Rechtsverordnung  nach
 §  14 geregelt.

 Abschnitt 4

 Elektronisches Netzwerk

 §  9
 Geodateninfrastruktur und Geoportal

 (1)  Metadaten,  Geodaten,  Geodatendienste  und  Netz-
 dienste  werden  als  Bestandteile  der  nationalen  Geodaten-
 infrastruktur über ein elektronisches Netzwerk verknüpft.

 (2)  Der  Zugang  zum  elektronischen  Netzwerk  nach  Ab-
 satz  1  erfolgt  auf  der  Ebene  des  Bundes  durch  ein  Geo-
 portal.
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§  10
 Nationale Anlaufstelle

 (1)  Die  Organisation  der  nationalen  Geodateninfrastruk-
 tur  erfolgt  in  der  Verantwortung  eines  nationalen  Lenkungs-
 gremiums des Bundes und der Länder.

 (2)  Das  nationale  Lenkungsgremium  nimmt  die  Auf-
 gaben  der  nationalen  Anlaufstelle  im  Sinne  des  Artikels  19
 Abs. 2 der Richtlinie 2007/2/EG wahr.

 (3)  Die  Einzelheiten  regeln  Bund  und  Länder  in  einer
 Verwaltungsvereinbarung.

 Abschnitt 5

 Nutzung von Geodaten

 §  11
 Allgemeine Nutzung

 Geodaten  und  Geodatendienste  sind  vorbehaltlich  der
 Vorschrift  des  §  12  Abs.  1  und  2  öffentlich  verfügbar  bereit-
 zustellen.  Werden  Geodaten  über  Darstellungsdienste  be-
 reitgestellt,  kann  dies  in  einer  Form  geschehen,  welche  eine
 Weiterverwendung  im  Sinne  von  §  2  Nr.  3  des  Informa-
 tionsweiterverwendungsgesetzes  vom  13.  Dezember  2006
 (BGBl.  I S.  2913) ausschließt.

 §  12
 Schutz öffentlicher und sonstiger Belange

 (1)  Der  Zugang  der  Öffentlichkeit  zu  Geodaten  und  Geo-
 datendiensten  über  Suchdienste  im  Sinne  des  §  6  Abs.  1
 Nr.  1  kann  beschränkt  werden,  wenn  er  nachteilige  Auswir-
 kungen  auf  die  internationalen  Beziehungen,  bedeutsame
 Schutzgüter  der  öffentlichen  Sicherheit  oder  die  Verteidi-
 gung haben kann.

 (2)  Für  den  Zugang  der  Öffentlichkeit  zu  Geodaten  und
 Geodatendiensten  über  die  Dienste  nach  §  6  Abs.  1  Nr.  2
 bis  5  gelten  die  Zugangsbeschränkungen  nach  §  8  Abs.  1
 sowie  §  9  des  Umweltinformationsgesetzes  vom  22.  De-
 zember 2004 (BGBl.  I S.  3704) entsprechend.

 (3)  Gegenüber  geodatenhaltenden  Stellen  mit  Ausnahme
 derjenigen  Stellen  im  Sinne  von  §  2  Abs.  1  Nr.  2  des  Um-
 weltinformationsgesetzes  vom  22.  Dezember  2004  sowie
 gegenüber  entsprechenden  Stellen  der  Länder,  der  Kommu-
 nen  und  anderer  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  sowie  gegenüber  Organen  und  Einrichtungen  der  Eu-
 ropäischen  Gemeinschaft  sowie  auf  der  Grundlage  von
 Gegenseitigkeit  und  Gleichwertigkeit  auch  gegenüber  Ein-
 richtungen,  die  durch  internationale  Übereinkünfte  geschaf-
 fen  wurden,  soweit  die  Europäische  Gemeinschaft  und  ihre
 Mitgliedstaaten  zu  deren  Vertragsparteien  gehören,  können
 der  Zugang  zu  Geodaten  und  Geodatendiensten  sowie  der
 Austausch  und  die  Nutzung  von  Geodaten  beschränkt  wer-
 den, wenn hierdurch

 1.  die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens,

 2.  der Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren,

 3.  die  Durchführung  strafrechtlicher,  ordnungswidrigkei-
 tenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen,

 4.  bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit,

 5.  die Verteidigung oder

 6.  die internationalen Beziehungen

 gefährdet werden können.

 §  13
 Geldleistungen und Lizenzen

 (1)  Geodatenhaltende  Stellen,  die  Geodaten  nach  §  4
 Abs.  1  Nr.  4  oder  Geodatendienste  nach  §  6  Abs.  1  anbieten,
 können  für  deren  Nutzung  Lizenzen  erteilen  und  Geldleis-
 tungen  fordern,  soweit  durch  besondere  Rechtsvorschrift
 nichts anderes bestimmt ist.

 (2)  Such-  und  Darstellungsdienste  nach  §  6  Abs.  1  stehen
 der  Öffentlichkeit  kostenlos  zur  Verfügung,  soweit  die  Dar-
 stellungsdienste  nicht  über  eine  netzgebundene  Bildschirm-
 darstellung  hinausgehen;  die  geodatenhaltende  Stelle  kann
 die  Weiterverwendung  von  Geodaten,  die  über  Darstel-
 lungsdienste  bereitgestellt  werden,  für  einen  kommerziellen
 Zweck  sowie  die  Möglichkeit  des  Ausdruckens  unterbin-
 den.  Soweit  dem  keine  anderweitigen  Rechtsvorschriften
 entgegenstehen,  können  abweichend  von  Satz  1  für  die  Nut-
 zung  von  Darstellungsdiensten  Geldleistungen  gefordert
 werden,  wenn  die  Geldleistung  die  Pflege  der  Geodaten  und
 der  entsprechenden  Geodatendienste  sichert,  insbesondere
 in  Fällen,  in  denen  große  Datenmengen  mehrfach  monatlich
 aktualisiert werden.

 (3)  Soweit  für  die  Nutzung  von  Geodaten  oder  Geodaten-
 diensten  Geldleistungen  gefordert  werden,  sind  für  deren
 Abwicklung  Dienstleistungen  des  elektronischen  Geschäfts-
 verkehrs  nach  §  6  Abs.  1  Nr.  5  zu  nutzen.  Für  solche
 Dienste  können  Haftungsausschlüsse,  elektronische  Lizenz-
 vereinbarungen  oder  Lizenzen  in  sonstiger  Form  vorgese-
 hen werden.

 (4)  Für  Geodaten  und  Geodatendienste,  die  geodaten-
 haltende  Stellen  des  Bundes  zur  Verfügung  stellen,  werden
 keine  Geldleistungen  von  anderen  geodatenhaltenden  Stel-
 len  des  Bundes  gefordert,  soweit  deren  Nutzung  zur  Wahr-
 nehmung  öffentlicher  Aufgaben  nichtwirtschaftlicher  Art
 erfolgt.  Geodatenhaltende  Stellen  können  Geodaten  und  Ge-
 odatendienste  anderer  geodatenhaltender  Stellen  mit  deren
 Einverständnis  in  eigene  Anwendungen  einbinden;  in  die-
 sem  Fall  muss  gesichert  sein,  dass  die  Bedingungen  für
 Lizenzen  und  Geldleistungen,  die  die  das  Einverständnis
 erklärende  Stelle  fordert,  bei  der  Bereitstellung  dieser  Geo-
 daten  und  Geodatendienste  für  weitere  Stellen  und  Dritte
 eingehalten werden.

 (5)  Geodatenhaltende  Stellen  eröffnen  den  Organen  und
 Einrichtungen  der  Europäischen  Gemeinschaft  zur  Wahr-
 nehmung  öffentlicher  Aufgaben  oder  zur  Erfüllung  ihrer  aus
 dem  Gemeinschaftsrecht  erwachsenden  Berichtspflichten
 Zugang  zu  Geodaten  und  Geodatendiensten.  Soweit  hierfür
 nach  den  Absätzen  1  und  2  Lizenzen  erteilt  oder  Geldleis-
 tungen  gefordert  werden,  müssen  sie  mit  dem  allgemeinen
 Ziel  des  Austauschs  von  Geodaten  und  Geodatendiensten
 zwischen  geodatenhaltenden  Stellen  vereinbar  sein.  Die  von
 Organen  oder  Einrichtungen  der  Europäischen  Gemein-
 schaft  geforderten  Geldleistungen  dürfen  das  zur  Gewähr-
 leistung  der  nötigen  Qualität  und  des  Angebots  von  Geoda-
 ten  und  Geodatendiensten  notwendige  Minimum  zuzüglich
 einer  angemessenen  Rendite  nicht  übersteigen.  Dabei  sind
 die  Selbstfinanzierungserfordernisse  der  geodatenhaltenden
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Stellen,  die  Geodaten  und  Geodatendienste  anbieten,  sowie
 der  Aufwand  der  Datenerhebung  und  der  öffentliche  Zweck
 des  Datenzugangs  der  Organe  und  Einrichtungen  der  Euro-
 päischen  Gemeinschaft  angemessen  zu  berücksichtigen.
 Werden  Geodaten  oder  Geodatendienste  Organen  oder  Ein-
 richtungen  der  Europäischen  Gemeinschaft  zur  Erfüllung
 von  aus  dem  Gemeinschaftsumweltrecht  erwachsenden  Be-
 richtspflichten  zur  Verfügung  gestellt,  werden  keine  Geld-
 leistungen gefordert.

 (6)  Soweit  geodatenhaltende  Stellen  anderer  Mitglied-
 staaten  der  Europäischen  Gemeinschaft  öffentliche  Auf-
 gaben  wahrnehmen,  die  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  ha-
 ben  können,  finden  die  Regelungen  des  Absatzes  5  auch  auf
 diese  Anwendung.  Absatz  5  gilt  auf  der  Grundlage  von  Ge-
 genseitigkeit  und  Gleichwertigkeit  auch  für  die  Lizenzertei-
 lung  an  und  die  Geldleistungsforderung  von  Einrichtungen,
 die  durch  internationale  Übereinkünfte  geschaffen  wurden,
 soweit  die  Europäische  Gemeinschaft  und  ihre  Mitglied-
 staaten zu deren Vertragsparteien gehören.

 (7)  Die  Bedingungen  für  den  Zugang  zu  den  Geodaten
 und  ihre  Nutzung  werden  in  einer  Verordnung  nach  §  14
 geregelt.

 Abschnitt 6

 Schlussbestimmungen

 §  14
 Verordnungsermächtigung

 Die  Bundesregierung  wird  ermächtigt,  zur  Erfüllung  der
 Verpflichtungen  aus  den  Durchführungsbestimmungen  nach
 Artikel  5  Abs.  4,  Artikel  7  Abs.  1,  Artikel  16  und  17  Abs.  8
 sowie  Artikel  21  Abs.  4  der  Richtlinie  2007/2/EG,  soweit
 diese  den  Anwendungsbereich  dieses  Gesetzes  betreffen,
 Rechtsverordnungen  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  zu
 erlassen.

 §  15
 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tage  nach  der  Verkündung  in
 Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeiner Teil

 1. Ziel der Richtlinie 2007/2/EG

 Mit  der  Richtlinie  2007/2/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  14.  März  2007  zur  Schaffung  einer
 Geodateninfrastruktur  in  der  Europäischen  Gemeinschaft
 (INSPIRE-Richtlinie,  ABl.  L  108  vom  25.  April  2007  S.  1)
 wurde  ein  Instrument  geschaffen,  um  den  Zugang  zu  und  die
 Nutzung  von  Geodaten  –  das  sind  alle  Daten  mit  direktem
 oder  indirektem  Bezug  zu  einem  bestimmten  Standort  oder
 geografischen  Gebiet  –  für  Bürger  und  Bürgerinnen,  Ver-
 waltung  und  Wirtschaft  zu  vereinfachen.  Wenngleich  die
 INSPIRE-Richtlinie  sowohl  durch  den  Verweis  auf  Artikel  175
 Abs.  1  EGV  als  auch  in  den  Erwägungsgründen  umweltpo-
 litische  Aspekte  fokussiert,  so  wird  doch  anhand  der  in  den
 Anhängen  I  bis  III  der  Richtlinie  konkretisierten  Themen  für
 ihre  Anwendung  deutlich,  dass  ein  weit  reichendes  und  quer-
 schnittorientiertes  Verständnis  von  Umweltpolitik  Grundlage
 dieser  europäischen  Rechtsetzung  ist.  Die  Richtlinie  berührt
 in ihrer Regelungswirkung nahezu alle Politikfelder.

 Mit  der  INSPIRE-Richtlinie  werden  die  wesentlichen  Grund-
 lagen  für  den  Aufbau  einer  europäischen  Geodateninfrastruk-
 tur  geschaffen.  Die  Richtlinie  verlangt  von  den  Mitgliedstaa-
 ten  nicht,  nationale  Geodateninfrastrukturen  aufzubauen;  so-
 weit  solche  nationalen  Strukturen  vorhanden  sind,  stützt  sich
 die  Richtlinie  jedoch  auf  diese.  Indirekt  setzt  die  Richtlinie
 jedoch  voraus,  dass  die  Mitgliedstaaten  nationale  Geoda-
 teninfrastrukturen  aufbauen  (vergleiche  Erwägungsgründe
 18  bis  20  oder  Artikel  18).  Im  Sinne  der  Subsidiarität  verlangt
 die  Richtlinie  die  Interoperabilität  von  Geodaten  und  Geoda-
 tendiensten  sowie  weitgehend  harmonisierte  Regelungen  zur
 Lizenzierung und Erhebung von Geldleistungen.

 Adressaten  der  Richtlinie  sind  vorrangig  öffentliche  Stellen,
 die  über  Geodaten  verfügen.  Die  INSPIRE-Richtlinie  stellt
 es  den  Mitgliedstaaten  jedoch  frei,  beispielsweise  in  natio-
 nalen  Geodateninfrastrukturen  auch  Dritten  die  Möglichkeit
 einzuräumen,  Geodaten  zur  Verfügung  zu  stellen.  Hier  wird
 das  wirtschaftspolitische  Ziel  der  INSPIRE-Richtlinie  deut-
 lich,  durch  Harmonisierung  und  Vereinfachung  das  Wert-
 schöpfungspotenzial der Geodaten zu aktivieren.

 Die  INSPIRE-Richtlinie  ergänzt  für  den  Bereich  der  Geo-
 daten  die  Umweltinformationsrichtlinie  (Richtlinie  2003/4/
 EG,  ABl.  L  41  vom  14.  Februar  2003  S.  26)  sowie  die
 PSI-Richtlinie  (Richtlinie  2003/98/EG,  ABl.  L  345  vom
 31.  Dezember  2003  S.  90).  Sowohl  die  Definition  der  öf-
 fentlichen  Stelle  als  auch  die  Versagensgründe,  mit  denen
 die  öffentlichen  Stellen  den  Zugang  zu  Geodaten  beschrän-
 ken  können,  entsprechen  den  Regelungen  der  Umweltinfor-
 mationsrichtlinie.  Für  die  Nutzung  und  Weiterverwendung
 von  Geodaten  gestattet  die  INSPIRE-Richtlinie  grundsätz-
 lich  die  Erhebung  von  Geldleistungen  sowie  lizenzrecht-
 liche Vorgaben.

 2. Instrumente der Richtlinie 2007/2/EG

 Um  Geodaten  interoperabel  verfügbar  zu  machen,  definiert
 die  INSPIRE-Richtlinie  konkrete  Instrumente.  Mit  so  ge-
 nannten  Geodatendiensten  sollen  Geodaten  im  Internet  ge-

 sucht  und  dargestellt  werden  können.  Für  die  weitere  Nut-
 zung  der  Daten  sollen  Geodatendienste  zum  Herunterladen
 sowie  für  mögliche  Transformationen  –  insbesondere  bei  An-
 passungen  an  verschiedene  geodätische  Referenzsysteme  –
 bereitgestellt  werden.  Sowohl  die  Geodaten  als  auch  die
 Geodatendienste  sind  über  so  genannte  Metadaten  zu  be-
 schreiben.

 Für  Geodaten,  Geodatendienste  und  Metadaten  legt  die
 Richtlinie  Inhalt  und  Funktion  nicht  im  Einzelnen  fest.  Die
 Konkretisierung  der  technischen,  semantischen  und  inhalt-
 lichen  Details  erfolgt  schrittweise  im  Rahmen  eines  in  der
 Richtlinie  festgelegten  Zeitrasters  über  so  genannte  Durch-
 führungsbestimmungen.  Dabei  werden  die  Themen  der  An-
 hänge  I  bis  III  der  Richtlinie  sowohl  zeitlich  als  auch  hin-
 sichtlich  des  Detaillierungsgrades  unterschiedlich  behan-
 delt.

 Die  Durchführungsbestimmungen  werden  von  der  Europäi-
 schen  Kommission  unter  enger  Beteiligung  der  Mitglied-
 staaten  sowie  von  Expertennetzwerken  und  der  Öffentlich-
 keit  erarbeitet  und  im  Wege  der  Komitologie  umgesetzt.  Die
 Durchführungsbestimmungen bezüglich

 ●  der  technischen  Modalitäten  für  die  Interoperabilität  und
 für die Harmonisierung von Daten und Diensten,

 ●  der Netzdienste und

 ●  des Zugangs zu den Daten und Diensten

 werden  im  Regelungsverfahren  mit  Kontrolle  (Artikel  5a
 Abs.  1  bis  4  und  Artikel  7  des  Beschlusses  1999/468/EG,
 ABl.  L  184  vom  17.  Juli  1999  S.  23)  umgesetzt.  Die  Durch-
 führungsbestimmungen  bezüglich  der  Metadaten  und  die
 bezüglich  der  Berichte  an  die  EU-Kommission  werden  im
 Regelungsverfahren  ohne  Kontrolle  (Artikel  5  und  7  des
 Beschlusses 1999/468/EG) umgesetzt.

 Dem  Paradigma  einer  möglichst  transparenten  und  offenen
 Informationskultur  folgend,  werden  die  Versagensgründe
 für  die  Beschränkung  des  Zugangs  zu  Geodaten  abschlie-
 ßend  aufgeführt.  Zudem  verlangt  die  Richtlinie  bei  der  Be-
 schränkung  des  Zugangs  eine  Abwägung  zwischen  Ver-
 sagensgrund  und  dem  öffentlichen  Interesse  am  Zugang  zu
 den  Informationen.  Auch  die  Vorgabe,  Geodatendienste  für
 die  Suche  immer  und  solche  für  die  Darstellung  mit  weni-
 gen  Ausnahmen  kostenfrei  anzubieten,  trägt  der  Forderung
 nach  Transparenz  und  Teilhabe  Rechnung.  Ausnahmen  bei
 den  Darstellungsdiensten  sollen  nur  in  solchen  Fällen  gel-
 ten,  in  denen  aus  der  reinen  Kenntnis  der  Geodaten  bereits
 ihr  Wert  resultiert;  dies  gilt  beispielsweise  für  bestimmte
 meteorologische  Daten.  Bei  den  übrigen  Diensten  konnten
 die  Mitgliedstaaten  mit  Verweis  auf  die  hohen  Kosten  der
 Erhebung  und  Pflege  von  Geodaten  die  Möglichkeit  der  Re-
 finanzierung  einschließlich  eines  Gewinns  in  der  Richtlinie
 festschreiben.

 3. Die aktuelle Situation in Deutschland

 In  Deutschland  haben  der  Chef  des  Bundeskanzleramtes
 und  die  Chefs  der  Staats-  und  Senatskanzleien  der  Länder
 im  November  2003  den  partnerschaftlichen  und  offenen
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Aufbau  einer  Geodateninfrastruktur  Deutschland  (GDI-DE)
 als  gemeinsames  Projekt  des  Bundes,  der  Länder  und  der
 Kommunen  in  Auftrag  gegeben.  Kernelemente  einer  not-
 wendig  alle  Verwaltungsebenen  umfassenden  bundesweiten
 Geodateninfrastruktur  sind  eine  nationale  Geodatenbasis  als
 Datengrundlage,  Geodatendienste,  administrative  Struktu-
 ren  zur  Koordinierung  sowie  technische  und  semantische
 Standards für Geodaten und Geodatendienste.

 Im  Interministeriellen  Ausschuss  für  Geoinformationswe-
 sen  der  Bundesverwaltung  (IMAGI)  hat  diese  sich  auf  Be-
 standteile  und  Kriterien  einer  nationalen  Geodatenbasis  aus
 Bundessicht  verständigt.  Hinsichtlich  der  administrativen
 Strukturen  wurden  im  Rahmen  des  Aufbaus  der  GDI-DE
 das  Lenkungsgremium  GDI-DE  sowie  eine  paritätisch  be-
 setzte  Geschäfts-  und  Koordinierungsstelle  eingerichtet.  Im
 Lenkungsgremium  GDI-DE  arbeiten  der  Bund,  vertreten
 durch  das  Bundesministerium  des  Innern  und  das  Bundes-
 ministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie,  die  Länder  und
 die  kommunalen  Spitzenverbände  zusammen.  Die  Abstim-
 mung  technischer  und  semantischer  Standards  für  die
 GDI-DE  erfolgt  unter  der  Maßgabe,  dass  sie  den  aus  den
 INSPIRE-Durchführungsbestimmungen  resultierenden  Vor-
 gaben nicht entgegenstehen dürfen.

 Der  aktuelle  Stand  beim  Aufbau  der  GDI-DE  steht  der  Aus-
 dehnung  der  INSPIRE-Umsetzung  mit  dem  Ziel  einer  recht-
 lichen  Etablierung  der  GDI-DE  entgegen.  Andererseits  zie-
 len  die  Vorgaben  der  INSPIRE-Richtlinie  hinsichtlich  der
 geforderten  Interoperabilität  auf  alle  Verwaltungsebenen  ab.
 Um  einerseits  dem  Anspruch  der  Richtlinie  auf  lokaler,  re-
 gionaler  und  nationaler  Ebene  Wirkung  zu  entfalten  und
 andererseits  der  Organisationsstruktur  von  Bund  und  Län-
 dern  Rechnung  zu  tragen,  wurde  der  Entwurf  des  Geodaten-
 zugangsgesetzes  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  auf  Bundes-
 ebene  gemeinsam  mit  den  Ländern  unter  Beteiligung  der
 kommunalen  Spitzenverbände  erarbeitet.  Durch  die  Bezüge
 in  den  §§  1,  5  und  10  zu  einer  nationalen  Geodateninfra-
 struktur  wird  klargestellt,  dass  das  vorliegende  Gesetz  als
 eine  Säule  der  nationalen  Geodateninfrastruktur  zu  verste-
 hen  ist  und  sich  die  Aktivitäten  zum  weiteren  Ausbau  der
 GDI-DE  an  den  Vorgaben  der  INSPIRE-Richtlinie  und  ihrer
 Durchführungsbestimmungen  orientieren.  Nicht  zuletzt  mit
 Blick  auf  mögliche  Anpassungsnotwendigkeiten  auf  Grund
 des  technischen  Fortschritts  erscheint  die  Ausgliederung
 von  Regelungen  für  die  GDI-DE  in  eine  Bund-Länder-Ver-
 waltungsvereinbarung  geeignet,  das  gesamtstaatliche  Ziel
 zeitnah  und  ohne  unnötigen  bürokratischen  Aufwand  zu  er-
 reichen.

 Bei  der  Entwicklung  semantischer  Standards  für  die  GDI-DE
 sollen  die  im  Rahmen  des  Deutschland-Online-Vorhabens
 „Standardisierung“  abgestimmten  Konzepte  für  die  Entwick-
 lung  elektronischer  Schnittstellen  eingesetzt  werden,  sofern
 sie  nicht  im  Widerspruch  zu  den  INSPIRE-Durchführungs-
 bestimmungen  stehen.  Dies  gilt  vor  allem  für  die  Verwen-
 dung  der  im  Kooperationsausschuss  Automatisierte  Daten-
 verarbeitung  (KoopA  ADV)  abgestimmten  XÖV-Kernkom-
 ponenten.

 4. Gesetzgebungskompetenz

 Für  die  Regelung  zu  Geodaten  der  geodatenhaltenden  Stel-
 len  des  Bundes  besitzt  der  Bund  die  Gesetzgebungskompe-
 tenz aus der Natur der Sache.

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  Regelung
 zu  Daten,  die  bei  natürlichen  und  juristischen  Personen  des
 Privatrechts  vorhanden  sind  und  über  die  nationale  Geo-
 dateninfrastruktur  bereitgestellt  werden  (siehe  §  2  Abs.  2
 GeoZG),  ergibt  sich  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  des  Grund-
 gesetzes  –  GG  –  (Recht  der  Wirtschaft).  Eine  bundesgesetz-
 liche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich.
 Die  Bereitstellung  dieser  Daten  über  die  nationale  Geo-
 dateninfrastruktur  bedarf  der  Einhaltung  einheitlicher
 Anforderungen  entsprechend  der  INSPIRE-Richtlinie  und
 soll  hiermit  für  den  Gesamtbereich  der  Bundesrepublik
 Deutschland umgesetzt werden.

 Das  Geodatenzugangsgesetz  des  Bundes  hat  zum  Ziel,
 einen  rechtlichen  Rahmen  für  den  Zugang  zu  Geodaten,
 Geodatendiensten  und  Metadaten  des  Bundes  zu  schaffen.
 Darüber  hinaus  wird  der  Aufbau  der  erforderlichen  Infra-
 struktur  in  Bund  und  Ländern  durch  das  Lenkungsgremium
 GDI-DE  begleitet,  das  die  notwendigen  Umsetzungsvoraus-
 setzungen  koordiniert.  Dabei  wird  die  Notwendigkeit  gese-
 hen,  den  Aufbau  der  Geodateninfrastrukturen  in  den  einzel-
 nen  Ländern  in  den  Eckpunkten  zu  harmonisieren  und  die
 für  das  Funktionieren  einer  nationalen  Geodateninfrastruk-
 tur  entscheidenden  Zuordnungen  zu  treffen.  Der  Gesetzes-
 text  des  Geodatenzugangsgesetzes  kann  damit  als  Vorlage
 für  die  Landesgesetze  dienen,  die  –  im  Einklang  mit  der
 INSPIRE-Richtlinie  –  um  die  notwendigen  kommunalen
 und  staatlichen  Aspekte  der  Geodateninfrastrukturen  der
 Länder ergänzt werden.

 5.  Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
 und die Preise

 Für  den  Bund  entstehen  durch  die  Umsetzung  der  INSPIRE-
 Richtlinie  Kosten,  die  aus  der  Anpassung  vorhandener  digi-
 taler  Geodaten  entsprechend  der  geforderten  Interoperabi-
 lität  resultieren.  Diese  Kosten  lassen  sich  derzeit  nicht  quan-
 tifizieren.

 Für  die  Länder  und  Kommunen  entstehen  aus  dem  Geoda-
 tenzugangsgesetz des Bundes keine unmittelbaren Kosten.

 Die  Wirtschaft  wird  durch  das  Geodatenzugangsgesetz  nicht
 mit zusätzlichen Kosten belastet.

 Die  INSPIRE-Richtlinie  bezieht  sich  auf  in  digitaler  Form
 vorhandene  Geodaten  und  verlangt  von  den  Mitgliedstaaten
 nicht  die  Erfassung  neuer  Daten.  Entsprechend  schreibt  das
 Geodatenzugangsgesetz  nicht  die  Erfassung  neuer  Geodaten
 vor.  Im  Zeitraum  von  2009  bis  2019  sollen  die  Geodaten-
 bestände  der  Anhänge  I  bis  III  jedoch  schrittweise  entspre-
 chend  den  Vorgaben  der  Durchführungsbestimmungen  har-
 monisiert  werden.  Wie  weit  diese  Harmonisierung  gehen
 wird  und  welche  Kosten  hierdurch  verursacht  werden,  lässt
 sich  erst  absehen,  wenn  die  Durchführungsbestimmungen
 vorliegen.  Grundsätzlich  dürfte  es  schwierig  werden,  die
 aus  der  Anpassung  von  Geodaten  und  Geodatendiensten  an
 die  Vorgaben  der  INSPIRE-Richtlinie  resultierenden  Kosten
 abzugrenzen  gegen  die  Kosten  der  ohnehin  erforderlichen
 regelmäßigen  Datenpflege  und  Datenaktualisierung.  Davon
 unberührt  bleibt  eine  Kalkulation  der  Kosten  für  die  mit  der
 INSPIRE-Richtlinie  entstehenden  Berichts-  und  Informa-
 tionspflichten  sowie  den  Betrieb  einer  nationalen  Anlauf-
 stelle.  Diese  Kosten  können  jedoch  erst  quantifiziert  wer-
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den,  wenn  die  entsprechende  Durchführungsbestimmung
 verabschiedet ist.

 Durch  die  harmonisierte  und  vereinfachte  Nutzung  von
 Geodaten  und  Geodatendiensten,  die  mit  der  Umsetzung  der
 INSPIRE-Richtlinie  erreicht  wird,  ist  zudem  eine  Kosten-
 ersparnis  in  Verwaltung  und  Wirtschaft  zu  erwarten.  Die
 Zusammenführung  von  in  der  Verantwortung  der  Länder
 erhobenen  Daten  für  die  Erfüllung  von  Berichtspflichten  be-
 reitet  beispielsweise  den  dafür  zuständigen  Bundesbehörden
 regelmäßig  erheblichen  Aufwand,  der  aus  fehlender  Inter-
 operabilität  der  Geodaten  resultiert.  Hier  ist  nach  der  Um-
 setzung  der  INSPIRE-Richtlinie  mit  einer  erheblichen  Ver-
 einfachung zu rechnen.

 Für  die  Wirtschaft  öffnet  das  Geodatenzugangsgesetz  den
 Zugang  zu  Geodaten  auf  der  Grundlage  interoperabler  Geo-
 datendienste  sowie  transparenter  Kostenstrukturen  und  Li-
 zenzbedingungen.  Dies  erleichtert  die  Weiterverwendung
 von  Geodaten  der  Verwaltung  mit  dem  Ziel  der  Aktivierung
 des  in  diesen  Daten  enthaltenen  Wertschöpfungspotenzials.
 Zugleich  erhalten  Unternehmen  die  Möglichkeit,  ihre  Geo-
 daten  und  Geodatendienste  im  Rahmen  der  nationalen  Geo-
 dateninfrastruktur  ihrerseits  verfügbar  zu  machen  und  so
 neue Wertschöpfungsketten zu etablieren.

 Die  Umsetzung  der  Richtlinie  zieht  somit  keine  unmittelba-
 ren Kosten für die Unternehmen nach sich.

 6. Gender-Mainstreaming

 Die  gleichstellungspolitischen  Auswirkungen  gemäß  §  2
 des  Bundesgleichstellungsgesetzes  (BGleiG)  und  §  2  der
 Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der  Bundesministerien
 (GGO)  wurden  anhand  der  Arbeitshilfe  der  interministeriel-
 len  Arbeitsgruppe  Gender-Mainstreaming  „Gender-Main-
 streaming  bei  der  Vorbereitung  von  Rechtsvorschriften“  ge-
 prüft.  Das  Geodatenzugangsgesetz  hat  keine  Gleichstel-
 lungsrelevanz,  da  lediglich  Instrumente  definiert  werden,
 die  den  Zugang  zu  Geodaten  und  die  Nutzung  dieser  Geo-
 daten  ermöglichen,  und  Frauen  und  Männer  (Personen)
 auch  nicht  mittelbar  beziehungsweise  unterschiedlich  be-
 troffen  sind.  Die  Maßnahme  hat  gleichstellungspolitisch
 weder  positive  noch  negative  Auswirkungen.  Die  Regelun-
 gen  sind  entsprechend  §  1  Abs.  2  Satz  1  BGleiG  geschlech-
 tergerecht formuliert.

 B.  Besonderer Teil

 Zu §  1  (Ziel des Gesetzes)

 Das  Geodatenzugangsgesetz  dient  einerseits  der  Umsetzung
 der  INSPIRE-Richtlinie  in  deutsches  Recht  und  somit  der
 Schaffung  einer  europäischen  Geodateninfrastruktur.  Ande-
 rerseits  setzt  die  europäische  Geodateninfrastruktur  auf  ent-
 sprechenden  Strukturen  in  den  Mitgliedstaaten  auf.  Ziel  des
 Geodatenzugangsgesetzes  muss  daher  auch  sein,  einen  Bei-
 trag  für  den  Aufbau  einer  nationalen  Geodateninfrastruktur
 unter  Berücksichtigung  der  verfassungsrechtlich  bedingten
 Regelungskompetenz  zu  leisten.  Dies  geschieht  durch  die
 Vorgabe  des  Rahmens  für  den  Zugang  zu  und  die  Nutzung
 von  Geodaten,  Geodatendiensten  sowie  den  zugehörigen
 Metadaten.

 Im  Unterschied  zur  Definition  des  Begriffs  „Weiterverwen-
 dung“  in  §  2  Nr.  3  des  Informationsweiterverwendungsge-

 setzes  (IWG)  vom  13.  Dezember  2006  (BGBl.  I  S.  2913)
 wird  im  Geodatenzugangsgesetz  unter  „Nutzung“  ganz  all-
 gemein  die  Weiterverwendung  der  Geodaten  und  Geodaten-
 dienste  verstanden.  Der  Begriff  „Nutzung“  im  Geodatenzu-
 gangsgesetz  schließt  ausdrücklich  auch  die  Erfüllung  öf-
 fentlicher  Aufgaben  sowie  die  intellektuelle  Wahrnehmung
 einer  Information  und  die  Verwertung  des  dadurch  erlangten
 Wissens mit ein.

 Das  Geodatenzugangsgesetz  berücksichtigt  und  unterstützt
 damit  den  seit  2004  laufenden  Aufbau  der  Geodateninfra-
 struktur  Deutschland  (GDI-DE).  Durch  die  Regelungen  der
 §§  5  und  10  wird  das  Geodatenzugangsgesetz  unmittelbar
 mit  den  wesentlichen  inhaltlichen  Komponenten  (§  5)  und
 administrativen  Strukturen  (§  10)  der  GDI-DE  verknüpft.
 Eine  unmittelbare  Verankerung  der  GDI-DE  im  Geodaten-
 zugangsgesetz  erscheint  weder  zweckmäßig  noch  erforder-
 lich.  Wesentliche  fachliche  Grundlagen  der  GDI-DE  sind
 zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  zwischen  Bund,  Ländern  und
 Kommunen  noch  nicht  abgestimmt.  Eine  gesetzliche  Defi-
 nition  der  GDI-DE  würde  Festlegungen  treffen,  die  eine
 Fortschreibung  und  Anpassung  an  technische  Weiterent-
 wicklungen  deutlich  erschwerten.  Das  Instrument  der  zwi-
 schen  Bund  und  Ländern  zu  schließenden  Verwaltungsver-
 einbarung erscheint hier zielführender.

 Hiermit  ist  den  Anforderungen  der  INSPIRE-Richtlinie
 Genüge geleistet (1:1-Umsetzung).

 Die  INSPIRE-Richtlinie  fokussiert  Themen  des  Umwelt-
 und  Naturschutzes.  Sowohl  der  Bezug  auf  Artikel  175  EGV
 als  auch  die  Erwägungsgründe  machen  dies  deutlich.  Dabei
 werden  Umwelt-  und  Naturschutz  als  querschnittorientierte
 Politikfelder  sehr  umfassend  verstanden.  Dem  trägt  der  Ver-
 weis  in  Nummer  2  –  „…,  insbesondere  für  Maßnahmen,  die
 Auswirkungen  auf  die  Umwelt  haben  können“  –  angemes-
 sen Rechnung.

 Zu §  2  (Anwendungsbereich)

 Zu Absatz 1

 Adressaten  der  INSPIRE-Richtlinie  und  somit  auch  des
 Geodatenzugangsgesetzes  sind  primär  Behörden.  In  Arti-
 kel  3  Abs.  9  der  INSPIRE-Richtlinie  wird  der  Behörden-
 begriff  wortgleich  definiert  wie  in  Artikel  2  Abs.  2  der
 Richtlinie  2003/4/EG  über  den  Zugang  der  Öffentlichkeit  zu
 Umweltinformationen.  Diese  Definition  des  Behördenbe-
 griffs  fand  Eingang  in  §  2  Abs.  1  des  Umweltinformations-
 gesetzes  (UIG)  vom  22.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3704).
 Dieser Behördenbegriff ist weit reichend.

 Das  Geodatenzugangsgesetz  gilt  für  Behörden  (im  Sinne
 der  weit  reichenden  Begriffsdefinition)  des  Bundes.  Der
 abstrakte  Begriff  „geodatenhaltende  Stelle“  des  Geodaten-
 zugangsgesetzes wird in §  3 Abs.  8 konkretisiert.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  dehnt  den  Anwendungsbereich  des  Gesetzes  auf
 natürliche  und  juristische  Personen  des  Privatrechts  (Dritte)
 aus,  soweit  diese  über  das  Geoportal  des  Bundes  nach  §  9
 Abs.  2  auf  freiwilliger  Basis  Geodaten  und  Geodatendienste
 sowie  Metadaten  für  die  nationale  Geodateninfrastruktur
 bereitstellen.  Diese  Regelung  setzt  Artikel  12  der  INSPIRE-
 Richtlinie  um  und  zielt  insbesondere  auf  Unternehmen  ab,  die
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beabsichtigen, die auf der Grundlage des Geodatenzugangs-
gesetzes  entstehenden  Strukturen  auch  als  Anbieter  zu  nut-
 zen.  Dieses  Angebot  ist  an  die  Bedingung  gebunden,  dass  die
 Bereitstellung  der  Daten  im  Einklang  mit  den  Regelungen
 des  Geodatenzugangsgesetzes  erfolgt.  Sofern  Dritte  diese
 Möglichkeit  nutzen  wollen,  müssen  sie  die  technischen  Vo-
 raussetzungen  auf  ihrer  Seite  schaffen  und  hieraus  resultie-
 rende Kosten selbst tragen.

 Die  Vorschrift  des  Absatzes  2  bezieht  sich  ausschließlich
 auf  juristische  Personen  des  Privatrechts.  Dies  ergibt  sich
 aus  der  Abgrenzung  zur  Vorschrift  des  Absatzes  1,  nach  der
 das  Gesetz  u.  a.  gilt  „für  geodatenhaltende  Stellen  …  der
 bundesunmittelbaren  juristischen  Personen  des  öffentlichen
 Rechts“.  Die  Begrenzung  des  Absatzes  2  auf  juristische  Per-
 sonen  des  Privatrechts  erschließt  sich  im  Übrigen  aus  der
 damit  umgesetzten  Norm  des  Artikels  3  Nr.  10  der
 INSPIRE-Richtlinie,  nach  der  „Dritte“  per  definitionem
 „natürliche oder juristische Person außer Behörden“ sind.

 Durch  die  Öffnung  der  nationalen  Geodateninfrastruktur  für
 die  Geoinformationswirtschaft  wird  eine  über  den  Bereich
 der  öffentlichen  Stellen  hinausgehende  Harmonisierung  von
 Geodaten  erreicht  und  eine  Möglichkeit  geschaffen,  das  in
 den  Geodaten  enthaltene  Wertschöpfungspotenzial  einfa-
 cher zu aktivieren.

 Zu Absatz 3

 Mit  der  Formulierung  in  Absatz  3  wird  sichergestellt,  dass
 Geodatendienste  nicht  auf  eine  Teilmenge  von  verfügbaren
 Informationen  beschränkt  werden.  Das  bedeutet,  dass  der
 „direkte  oder  indirekte  Bezug“  aus  der  Definition  des  Be-
 griffs  Geodaten  in  §  3  Abs.  1  sehr  weit  auszulegen  ist.  Ne-
 ben  den  Geodaten,  die  einen  bestimmten  Standort  oder  ein
 geografisches  Gebiet  abbilden,  sind  auch  hiermit  verbun-
 dene  Fachdaten  über  die  Geodatendienste  verfügbar  zu
 machen.  Der  Geodatendienst  kann  beispielsweise  nicht  auf
 die  Geometrien  eines  Schutzgebiets  nach  §  4  Abs.  1  Nr.  4
 Buchstabe  i  beschränkt  werden;  er  muss  alle  zu  diesem
 Schutzgebiet vorhandenen Daten verfügbar machen.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  dehnt  –  gemäß  Seerechtsübereinkommen  der  Ver-
 einten  Nationen  vom  10.  Dezember  1982  (BGBl.  1994  II
 S.  1798,  1995  II  S.  602)  –  den  Anwendungsbereich  des
 Gesetzes  aus  auf  den  Bereich  der  ausschließlichen  Wirt-
 schaftszone  und  des  Festlandsockels  (AWZ).  Die  Geltungs-
 erstreckung  des  Geodatenzugangsgesetzes  auf  die  AWZ  ist
 notwendig,  um  sicherzustellen,  dass  die  Umsetzung  der
 INSPIRE-Richtlinie  im  Einklang  mit  weiteren  europäischen
 Richtlinien  erfolgt,  die  in  einem  thematischen  Zusammen-
 hang  mit  der  INSPIRE-Richtlinie  stehen  und  die  in  ihrem
 Geltungsbereich  die  AWZ  mit  einschließen.  Dies  ist  bei-
 spielsweise  bei  der  FFH-Richtlinie  (Richtlinie  92/43/EWG,
 ABl.  L  206  vom  22.  Juli  1992  S.  7),  der  Vogelschutzricht-
 linie  (Richtlinie  79/409/EWG,  ABl.  L  103  vom  25.  April
 1979  S.  1,  zuletzt  geändert  durch  Richtlinie  97/49/EG
 der  Kommission  vom  29.  Juli  1997,  ABl.  L  223  vom
 14.  August  1997  S.  9)  und  der  UVP-Richtlinie  (Richtlinie
 85/337/EWG,  ABl.  L  175  vom  5.  Juli  1985  S.  40)  der  Fall.
 Auch  die  Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie  (Einigung  ist
 erzielt,  formale  Umsetzung  steht  noch  aus)  schließt  aus-

 drücklich  die  AWZ  mit  ein  und  verweist  bezüglich  der  Geo-
 daten auf die INSPIRE-Richtlinie.

 Zu §  3  (Allgemeine Begriffe)

 Zu Absatz 1  (Geodaten)

 Die  Definition  folgt  dem  Wortlaut  von  Artikel  3  Abs.  3  der
 INSPIRE-Richtlinie.  Geodaten  haben  als  kennzeichnendes
 Element  einen  Raumbezug,  über  den  sie  miteinander  ver-
 knüpft  und  dargestellt  werden  können.  Sie  beschreiben  Ob-
 jekte,  die  durch  eine  Position  im  Raum  direkt  (zum  Beispiel
 durch  Koordinaten)  oder  indirekt  (zum  Beispiel  durch  Be-
 ziehungen) referenzierbar sind.

 Zu Absatz 2  (Metadaten)

 Die  Definition  folgt  dem  Wortlaut  von  Artikel  3  Abs.  6  der
 INSPIRE-Richtlinie.  Metadaten  sind  beschreibende  Daten
 über  Daten  und  Dienste  („Daten  über  Daten“).  Metadaten
 dienen  dem  strukturierten  Nachweis  von  Daten  und  Diens-
 ten  und  tragen  so  dazu  bei,  das  Auffinden  bestimmter  Geo-
 daten  und  Geodatendienste  zu  erleichtern  und  die  Vergleich-
 barkeit von Suchergebnissen zu verbessern.

 Zu Absatz 3  (Geodatendienste)

 Geodatendienste  sind  vernetzbare  Anwendungen,  die  Geo-
 daten  und  Metadaten  in  strukturierter  Form  zugänglich
 machen.  Die  Definition  setzt  Artikel  3  Nr.  4  der  INSPIRE-
 Richtlinie  um,  weicht  jedoch  von  deren  Wortlaut  ab,  indem
 Geodatendienste  als  „vernetzbare  Anwendungen“  konkreti-
 siert werden.

 Die  Geodatendienste  werden  in  den  Nummern  1  bis  4  ent-
 sprechend  den  in  Artikel  11  Nr.  1  Buchstabe  a  bis  d  der
 INSPIRE-Richtlinie  definierten  Geodatendiensten  abschlie-
 ßend aufgeführt.

 Zu Nummer 1  (Suchdienste)

 Die  Definition  folgt  dem  Wortlaut  von  Artikel  11  Abs.  1
 Buchstabe  a  der  INSPIRE-Richtlinie.  Suchdienste  sind  die
 oberste  Ebene  des  Zugangs  zu  Geodaten.  Gefordert  werden
 –  anders  als  im  allgemeinen  Sprachverständnis  –  das  Auf-
 finden  von  Geodaten  und  Geodatendiensten  über  deren
 Metadaten  sowie  die  Anzeige  der  Metadaten.  Diese  Ein-
 schränkung  unterstreicht  die  Bedeutung  der  Metadaten  im
 Rahmen  der  Datengrundlage  der  nationalen  Geodateninfra-
 struktur.

 Zu Nummer 2  (Darstellungsdienste)

 Die  Definition  folgt  dem  Wortlaut  von  Artikel  11  Abs.  1
 Buchstabe  b  der  INSPIRE-Richtlinie.  Darstellungsdienste
 ermöglichen  es,  Geodaten  am  Computer-Bildschirm  in  ver-
 schiedenen  Ausschnitten  („zu  verschieben“)  und  Maßstäben
 („vergrößern/verkleinern“)  zu  betrachten.  Sie  beinhalten
 ferner  die  Möglichkeit,  Geodaten  verschiedener  Themen-
 bereiche  gemeinsam  darzustellen  („zu  überlagern“)  und
 Legendeninformationen  und  Metadateninhalte  anzuzeigen.
 Die  Begriffe  „verschieben“  und  „überlagern“  beschränken
 sich  ausdrücklich  auf  die  bildschirmgebundene  Darstellung.
 Sie  schließen  eine  physikalische  Datenübertragung  mit  dem
 Ziel  der  Weiterverwendung  ebenso  aus  wie  ein  Ausdrucken.
 Hierdurch  wird  der  Intention  Rechnung  getragen,  dass
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durch  die  Nutzung  eines  Darstellungsdienstes  die  wirt-
 schaftlichen  Interessen  der  geodatenhaltenden  Stelle  nicht
 beeinträchtigt werden.

 Zu Nummer 3  (Dienste zum Herunterladen –
 Downloaddienste)

 Downloaddienste  dienen  dem  Herunterladen  von  Geodaten.
 Mit  diesen  Diensten  erfolgt  der  direkte  Zugriff  des  Nutzers
 auf  Kopien  der  Geodaten  und  damit  auch  die  physikalische
 Datenübertragung.

 Zu Nummer 4  (Transformationsdienste)

 Transformationsdienste  dienen  der  Datenumrechnung  von
 einem  Koordinatensystem  in  ein  anderes  mittels  gängiger
 Transformationsmethoden  (z.  B.  Ähnlichkeitstransforma-
 tion,  Affine  Transformation  etc.).  Die  vom  Wortlaut  des  Ar-
 tikels  11  Nr.  1  Buchstabe  d  der  INSPIRE-Richtlinie  abwei-
 chende  Formulierung  zielt  ausdrücklich  nur  auf  die  geo-
 dätische  Umwandlung  (d.  h.  auf  die  Koordinatentransfor-
 mation)  von  Geodaten.  Transformationsdienste  dienen  nicht
 dazu,  Geodaten,  die  im  Anwendungsbereich  dieses  Geset-
 zes  liegen,  den  Spezifikationen  des  Geodatenzugangsgeset-
 zes  aber  nicht  genügen,  an  diese  Spezifikationen  anzupas-
 sen.  Ein  derartiger  Dienst,  der  die  geodatenhaltende  Stelle
 von  ihrer  Verpflichtung  entbinden  würde,  ihre  Geodaten
 nach  den  Vorgaben  des  Geodatenzugangsgesetzes  zu  erhe-
 ben,  zu  führen  oder  bereitzustellen,  lässt  sich  angesichts  der
 Vielzahl  vorhandener  Datenformate  technisch  nicht  realisie-
 ren.

 Zu Absatz 4  (Interoperabilität)

 Interoperabilität  von  Geodaten  und  Geodatendiensten  ist
 eine  Kernforderung  der  INSPIRE-Richtlinie.  Basis  der
 Interoperabilität  sind  gemeinsame  Standards,  auf  deren
 Grundlage  die  Kombination  von  Daten  beziehungsweise  die
 Kombination  und  Interaktion  der  verschiedenen  Systeme
 und  Techniken  und  damit  eine  allgemeine  Nutzung  der
 Geodaten und Geodatendienste erst möglich werden.

 Zu Absatz 5  (Geodateninfrastruktur)

 Die  Geodateninfrastruktur  bildet  die  technische,  organisato-
 rische  und  administrative  Grundlage  für  die  Nutzung  von
 Geodaten  und  Geodatendiensten.  Hier  sind  die  Bestandteile
 einer  derartigen  Struktur  aufgeführt;  sie  reichen  von  der
 Datengrundlage über die technischen Instrumente bis hin zu
 den  Mechanismen  für  die  Koordinierung  und  Überwa-
 chung.

 Zu Absatz 6  (Geoportal)

 Ein  Geoportal  dient  als  Zugangspunkt  zu  den  Diensten  einer
 Geodateninfrastruktur.  Eine  Geodateninfrastruktur  kann
 auch  über  mehrere  Geoportale  verfügen,  die  dann  zu  einem
 Portalverbund  zusammengefasst  werden,  um  Kommuni-
 kation,  Transaktion  und  Interaktion  unabhängig  vom  jewei-
 ligen  Zugangspunkt  zu  gewährleisten.  Mit  dem  Attribut
 „elektronisch“  wird  verdeutlicht,  dass  diese  Plattform  auf
 der Grundlage elektronischer Netzwerke eingerichtet wird.

 Zu Absatz 7  (Netzdienste)

 Netzdienste  umfassen  neben  den  Geodatendiensten  auch
 weitere  netzbasierte  Anwendungen,  die  auf  andere  Daten
 als  Geodaten  zugreifen.  Ein  Beispiel  für  solche  Netzdienste
 sind  Dienste  für  den  elektronischen  Zahlungsverkehr  (E-Pay-
 ment-Dienste).  Mit  dem  Attribut  „netzbasiert“  wird  verdeut-
 licht,  dass  es  sich  um  Anwendungen  innerhalb  elektroni-
 scher Netzwerke handelt.

 Zu Absatz 8  (Geodatenhaltende Stelle)

 Der  abstrakte  Begriff  „geodatenhaltende  Stelle“  des  Geo-
 datenzugangsgesetzes  wird  anstelle  des  Begriffs  „informa-
 tionspflichtige  Stelle“  des  Umweltinformationsgesetzes  ver-
 wendet  und  in  Absatz  8  durch  Verweis  konkretisiert.  Die
 „geodatenhaltende  Stelle“  beschreibt  den  Adressaten  des
 Geodatenzugangsgesetzes  somit  zunächst  ohne  Einschrän-
 kungen  hinsichtlich  einer  fachlichen  Zuständigkeit;  insbe-
 sondere  setzt  die  Begriffsdefinition  von  „geodatenhaltende
 Stelle“  nicht  voraus,  dass  tatsächlich  Geodaten  dort  erhoben
 oder geführt werden.

 Geodatenhaltende  Stellen  sind  auch  Beliehene.  Dabei  sind
 Stellen,  die  nur  teilweise  Aufgaben  der  öffentlichen  Verwal-
 tung  erfüllen,  nicht  verpflichtet,  ihre  gesamten  Geodaten
 bereitzustellen.  Betroffen  sind  nur  solche  Geodaten,  die  sie
 zur  Erfüllung  der  Aufgaben  der  öffentlichen  Verwaltung
 bereithalten.  Nicht  erfasst  werden  in  Übereinstimmung  mit
 Artikel  3  Abs.  9  Buchstabe  c  der  INSPIRE-Richtlinie  Ver-
 waltungshelfer,  da  diese  nicht  im  eigenen  Namen  Verwal-
 tungsaufgaben  wahrnehmen,  sondern  nur  von  einer  Stelle
 der  öffentlichen  Verwaltung  bei  der  Erfüllung  der  ihr  oblie-
 genden Verwaltungsaufgabe hinzugezogen werden.

 Gremien,  die  geodatenhaltende  Stellen  beraten,  gelten  als
 Teil  der  Stelle,  die  die  Mitglieder  des  beratenden  Gremiums
 beruft.  Mit  dem  Begriff  „Berufung“  wird  der  abschließende
 formale  Akt  der  Bestellung  der  Mitglieder  erfasst.  Soweit
 die  Berufung  durch  mehrere  Stellen  der  öffentlichen  Ver-
 waltung  vorgenommen  wird,  treffen  diese  Stellen  eine  ein-
 vernehmliche  Entscheidung  darüber,  welche  Stelle  die  Auf-
 gaben  nach  diesem  Gesetz  wahrnehmen  soll.  Die  Aufnahme
 beratender  Gremien  in  den  Anwendungsbereich  des  Geo-
 datenzugangsgesetzes  ist  zur  Umsetzung  von  Artikel  3
 Abs.  9  Buchstabe  a  der  INSPIRE-Richtlinie  erforderlich.
 Dabei  verlangt  der  Wortlaut  der  Richtlinie  die  Einbeziehung
 von  Gremien,  die  die  Stellen  der  öffentlichen  Verwaltung
 beraten,  und  stellt  nicht  auf  den  Charakter  der  Sitzungen
 (öffentlich  oder  geheim)  der  beratenden  Gremien  ab.  Ge-
 richte  des  Bundes  werden  ebenfalls  erfasst.  Sie  gelten  nur
 dann  nicht  als  geodatenhaltende  Stelle,  wenn  sie  in  gericht-
 licher  Funktion  handeln.  Insofern  Bundesgerichte  verwal-
 tend  tätig  werden,  werden  sie  vom  Begriff  der  geodaten-
 haltenden Stelle des Geodatenzugangsgesetzes erfasst.

 Zu §  4  (Betroffene Geodaten und Geodatendienste)

 Zu Absatz 1

 Hier  werden  abschließend  die  Kriterien  aufgeführt,  die  dazu
 führen,  dass  Geodaten  den  Regelungen  des  Geodatenzu-
 gangsgesetzes  unterliegen.  Nur  Geodaten,  die  noch  in  Ver-
 wendung  stehen  und  alle  in  den  Nummern  1  bis  4  aufgeführ-
 ten  Kriterien  erfüllen,  unterliegen  dem  Geodatenzugangs-
 gesetz.  Die  Einschränkung  auf  Geodaten,  die  noch  in  Ver-
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wendung  stehen,  nimmt  historische  Geodaten,  die  bereits  in
 staatlichen  Archiven  archiviert  sind,  vom  Geltungsbereich
 des  Geodatenzugangsgesetzes  aus.  Diese  bereits  archivierten
 Daten müssen nicht nachträglich angepasst werden.

 Zu Nummer 1

 Diese  Regelung  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  4  Abs.  1
 Buchstabe  a  der  INSPIRE-Richtlinie.  Betroffen  sind  nur
 Geodaten,  die  sich  auf  das  Hoheitsgebiet  der  Bundesrepublik
 Deutschland  oder  auf  die  ausschließliche  Wirtschaftszone  der
 Bundesrepublik  Deutschland  gemäß  Seerechtsübereinkom-
 men der Vereinten Nationen beziehen.

 Zu Nummer 2

 Das  Gesetz  bezieht  sich  ausschließlich  auf  Geodaten,  die  in
 elektronischer  Form  vorliegen,  da  nur  solche  Daten  unter
 Verwendung  elektronischer  Netzwerke  verfügbar  gemacht
 werden  können.  Eine  Verpflichtung  der  geodatenhaltenden
 Stellen,  Geodaten,  die  nicht  in  elektronischer  Form  vorlie-
 gen, entsprechend aufzubereiten, besteht nicht.

 Zu Nummer 3

 Hier  wird  durch  die  Formulierung  „sind  vorhanden  bei  …
 oder  werden  für  diese  bereitgehalten“  deutlich  gemacht,
 dass  die  Regelungen  des  Geodatenzugangsgesetzes  unab-
 hängig  davon  gelten,  wo  die  Geodaten  physikalisch  gespei-
 chert  sind.  Ferner  wird  in  Buchstabe  a  klargestellt,  dass  bei
 Behörden  nur  solche  Geodaten  zu  berücksichtigen  sind,  die
 unter  den  öffentlichen  Auftrag  der  Behörde  fallen.  Die  Auf-
 zählung  der  Doppelbuchstaben  aa  bis  cc  konkretisiert,  dass
 die  geodatenhaltende  Stelle  die  Geodaten  nicht  selbst  er-
 stellt  haben  muss;  es  reicht  aus,  wenn  die  Geodaten  von
 einer  anderen  geodatenhaltenden  Stelle  bei  ihr  eingegangen
 sind,  von  ihr  verwaltet  oder  aktualisiert  werden.  „Eingegan-
 gen“  ist  dabei  im  Sinne  eines  abgeschlossenen  Prozesses  zu
 verstehen;  Geodaten,  die  beispielsweise  durch  ein  Ingeni-
 eurbüro  im  Rahmen  eines  Werkvertrages  für  eine  Behörde
 erhoben  werden,  fallen  erst  mit  Übergabe  des  Werkes  unter
 das Geodatenzugangsgesetz.

 Stellen  Dritte  nach  §  2  Abs.  2  ihre  Geodaten  und  Metadaten
 über  die  nationale  Geodateninfrastruktur  bereit,  gelten  diese
 Daten  als  Geodaten  im  Sinne  des  Geodatenzugangsgeset-
 zes,  sofern  sie  zusätzlich  auch  die  Kriterien  nach  den  Num-
 mern 1, 2 und 4 dieses Absatzes erfüllen.

 Zu Nummer 4

 Nummer  4  legt  die  34  Themenbereiche  für  die  Geodaten
 fest,  auf  die  das  Geodatenzugangsgesetz  Anwendung  findet.
 Die  Liste  der  Themenbereiche  mit  den  jeweiligen  Erläute-
 rungen  entspricht  den  Anhängen  I  (Buchstabe  a  bis  i),  II
 (Buchstabe  j  bis  m)  und  III  (Buchstabe  n  bis  hh)  der
 INSPIRE-Richtlinie.  Eine  nähere  Spezifikation  dieser  The-
 menbereiche  erfolgt  im  Rahmen  der  Durchführungsbestim-
 mungen.

 Zu Absatz 2

 Für  die  im  Wege  der  Komitologie  zu  verabschiedenden
 Durchführungsbestimmungen  sowie  die  entsprechende  An-
 passung  der  Daten  legt  die  INSPIRE-Richtlinie  unterschied-
 liche  zeitliche  Vorgaben  hinsichtlich  ihres  Inkrafttretens

 fest:  Für  die  Daten  der  Themenbereiche  der  Buchstaben  a
 bis  i  sollen  die  Durchführungsbestimmungen  spätestens
 zwei  Jahre  nach  Inkrafttreten  der  INSPIRE-Richtlinie  (also
 bis  15.  Mai  2009)  vorliegen.  Neu  erhobene  Geodaten  zu
 diesen  Themen  sollen  bis  Mai  2011  interoperabel  verfügbar
 sein;  bereits  verfügbare  Geodaten  müssen  bis  Mai  2016  ent-
 sprechend  angepasst  werden.  Für  die  Daten  der  Themen-
 bereiche  von  Buchstabe  j  bis  Doppelbuchstabe  hh  sollen  die
 Durchführungsbestimmungen  spätestens  fünf  Jahre  nach  In-
 krafttreten  der  INSPIRE-Richtlinie  (also  bis  15.  Mai  2012)
 vorliegen.  Neu  erhobene  Geodaten  zu  diesen  Themen  sollen
 bis  Mai  2014  interoperabel  verfügbar  sein;  bereits  verfüg-
 bare  Geodaten  müssen  bis  Mai  2019  entsprechend  ange-
 passt  werden.  Auf  eine  Festlegung  des  zeitlichen  Rahmens
 im  Geodatenzugangsgesetz  kann  verzichtet  werden.  Die
 Verpflichtung  der  geodatenhaltenden  Stellen  zur  fristge-
 rechten  Bereitstellung  der  Geodaten  erfolgt  durch  Rechts-
 verordnungen  nach  §  14,  mit  denen  die  Durchführungsbe-
 stimmungen in deutsches Recht umgesetzt werden.

 Zu Absatz 3

 Häufig  arbeiten  mehrere  geodatenhaltende  Stellen  mit  iden-
 tischen  Kopien  von  Geodatensätzen.  Durch  die  mit  dem
 Geodatenzugangsgesetz  angestrebte  verbesserte  Nutzbar-
 keit  und  Interoperabilität  der  Geodaten  wird  diese  Tendenz
 verstärkt.  Dieser  Absatz  stellt  klar,  dass  die  Regelungen  des
 Geodatenzugangsgesetzes  nur  für  die  Ursprungsversion  der
 Daten  gelten,  falls  mehrere  identische  Kopien  derselben
 Geodaten  vorhanden  sind.  Das  bedeutet,  dass  lediglich  die
 geodatenhaltende  Stelle,  die  die  Ursprungsversion  der  Geo-
 daten  führt,  für  die  interoperable  Bereitstellung  bereits
 heute  vorhandener  Datenbestände  zu  den  festgelegten  Ter-
 minen  verantwortlich  ist.  Sobald  eine  Kopie  von  Geodaten
 bearbeitet  und  verändert  wird,  handelt  es  sich  bei  dem  Er-
 gebnis  um  eigenständige  Geodaten  und  nicht  mehr  um  eine
 identische  Kopie.  Für  diese  Geodaten  trägt  die  bearbeitende
 geodatenhaltende Stelle die Verantwortung.

 Zu Absatz 4

 In  Fällen,  in  denen  die  geodatenhaltende  Stelle  über  Geoda-
 ten  oder  Geodatendienste  im  Sinne  des  Absatzes  1  verfügt,
 jedoch  nicht  selbst  die  Rechte  an  diesem  geistigen  Eigentum
 hält,  kann  sie  über  diese  nicht  frei  verfügen.  Absatz  4  weist
 ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die  Rechte  Dritter  an  geisti-
 gem  Eigentum  unberührt  bleiben.  Er  dient  der  Verdeutli-
 chung,  denn  das  Recht  an  geistigem  Eigentum  ist  auch  ein
 Versagensgrund nach §  12 Abs.  2.

 Zu §  5  (Bereitstellung von Geodaten)

 Zu Absatz 1

 Die  Interoperabilität  der  Geodaten  und  Geodatendienste,  die
 das  zentrale  Anliegen  der  INSPIRE-Richtlinie  ist,  lässt  sich
 in  Deutschland  mit  vertretbarem  Aufwand  nur  sicherstellen,
 wenn  diese  Daten  und  Dienste  einen  gemeinsamen  Bezug
 haben.  Die  amtlichen  Daten  des  Liegenschaftskatasters,  der
 Geotopografie  und  des  geodätischen  Raumbezugs  werden
 deshalb  im  Geodatenzugangsgesetz  als  fachneutrale  Kern-
 komponente  der  nationalen  Geodateninfrastruktur  festge-
 legt.  Da  die  Regelungskompetenz  für  die  Daten  des  Vermes-
 sungswesens  bei  den  Ländern  liegt,  sind  diese  bei  den  zu-
 ständigen Stellen der Länder zu beziehen.
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Zu den Absätzen 2 und 3

 Die  Geodaten  nach  §  4  Abs.  1  werden  als  Bestandteile  der
 Datengrundlage  der  nationalen  Geodateninfrastruktur  klas-
 sifiziert.  Dies  bedeutet  nicht,  dass  hiermit  die  Datengrund-
 lage  der  nationalen  Geodateninfrastruktur  abschließend
 festgelegt  ist.  Bund  und  Ländern  steht  es  frei,  Geodaten  als
 Bestandteil  der  Datengrundlage  der  nationalen  Geodaten-
 infrastruktur  zu  klassifizieren,  die  nicht  einem  der  Themen-
 bereiche  nach  §  4  Abs.  1  Nr.  4  zuzuordnen  sind.  Für  diese
 Geodaten gilt das Geodatenzugangsgesetz nicht.

 Die  Interoperabilität  der  Geodaten  im  Sinne  dieses  Gesetzes
 wird  wesentlich  dadurch  vereinfacht,  dass  nach  Absatz  3  die
 geodatenhaltenden  Stellen  ihre  Geodaten  auf  einer  gemein-
 samen  Grundlage  zu  erfassen  und  zu  führen  haben.  Hier
 geht  der  Wortlaut  des  Geodatenzugangsgesetzes  über  die
 INSPIRE-Richtlinie  hinaus,  schafft  aber  die  Voraussetzun-
 gen  für  das  Funktionieren  einer  Verwaltungsgrenzen  über-
 greifenden  interoperablen  Nutzung  von  Geodaten.  Auch
 diese  Formulierung  des  Geodatenzugangsgesetzes  wurde  im
 Einvernehmen  mit  den  Ländern  und  den  kommunalen  Spit-
 zenverbänden  erarbeitet  und  sollte  ihre  Entsprechung  in  den
 gesetzlichen  Regelungen  der  Länder  zur  Umsetzung  der
 INSPIRE-Richtlinie  finden.  Die  nach  Absatz  3  zu  verwen-
 denden  Daten  werden  in  weiten  Teilen  auf  der  Grundlage
 einer  bestehenden  Verwaltungsvereinbarung  zwischen  dem
 Bund  und  den  Ländern  innerhalb  der  Bundesverwaltung
 über  das  Bundesamt  für  Kartographie  und  Geodäsie  zur
 Verfügung  gestellt.  Dies  betrifft  die  geotopografischen  Ba-
 sisdaten.  Insbesondere  für  die  Daten  des  Liegenschafts-
 katasters  und  des  Raumbezugs  kann  eine  Erweiterung  des
 zentralen Datenangebots wirtschaftlich sinnvoll werden.

 Insbesondere  die  Geodaten  der  Themen  nach  §  4  Abs.  1
 Nr.  4  Buchstabe  a  bis  f  sind  auch  Bestandteil  der  „fachneu-
 tralen  Kernkomponenten“  nach  Absatz  1.  Diese  Redundanz
 wird  angesichts  der  über  die  Durchführungsbestimmungen
 noch  zu  erarbeitenden  detaillierten  Spezifikation  der  Daten
 einerseits  sowie  mit  Blick  auf  möglicherweise  nicht  in  Ab-
 satz 1 erfasste Geodaten andererseits in Kauf genommen.

 Zu Absatz 4

 Die  europäische  Geodateninfrastruktur,  deren  Rahmen  mit
 der  INSPIRE-Richtlinie  geschaffen  wird,  zielt  auf  die  Bereit-
 stellung  konsistenter,  kohärenter  Geodaten  ab.  Europäische
 Berichtspflichten  beispielsweise  auf  Grundlage  der  Wasser-
 rahmenrichtlinie  (Richtlinie  2000/60/EG  vom  23.  Oktober
 2000,  ABl.  L  327  vom  22.  Dezember  2000  S.  1)  verlangen  die
 Orientierung  an  grenzübergreifenden  Einheiten  wie  Fluss-
 einzugsgebieten.  Mit  dem  Geodatenzugangsgesetz  kann  eine
 Harmonisierung  von  Geodaten  über  das  Hoheitsgebiet  der
 Bundesrepublik  Deutschland  hinaus  nicht  erzielt  werden.
 Um  dennoch  dort,  wo  Geodaten  grenzübergreifend  benötigt
 werden,  die  auf  europäischer  Ebene  geforderte  Interopera-
 bilität  herzustellen,  werden  die  zuständigen  geodatenhalten-
 den  Stellen  zur  Abstimmung  mit  den  ausländischen  Stellen
 verpflichtet.  Dies  gilt  jedoch  nur  an  Grenzen  zu  Mitgliedstaa-
 ten der Europäischen Gemeinschaft.

 Zu  §  6  (Bereitstellung  der  Geodatendienste  und  Netzdienste)

 Zu Absatz 1

 Hier  werden  die  geodatenhaltenden  Stellen  verpflichtet,  die
 bei  ihnen  vorhandenen  Geodaten  und  Metadaten  über  die  in

 §  3  Abs.  3  genannten  Geodatendienste  verfügbar  zu  ma-
 chen.  Wie  diese  Anforderung  seitens  der  geodatenhaltenden
 Stelle  erfüllt  wird,  bleibt  ihr  grundsätzlich  selbst  überlassen.
 Es  besteht  einerseits  die  Möglichkeit,  die  Daten  mittels  der
 über  das  Geoportal  nach  §  9  Abs.  2  zentral  angebotenen
 Geodatendienste  verfügbar  zu  machen.  Die  geodatenhal-
 tende  Stelle  kann  jedoch  auch  eigene  Geodatendienste  be-
 reitstellen.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  die  diesem  Gesetz
 unterfallenden  Geodaten  und  Geodatendienste  Bestandteile
 der  nationalen  Geodateninfrastruktur  sind,  führt  eine  mög-
 lichst  weitgehende  Einbindung  der  geodatenhaltenden
 Stelle  in  die  GDI-DE  zu  einer  Reduzierung  des  technischen
 und administrativen Aufwands.

 Geodatenhaltenden  Stellen  wird  mit  §  13  die  grundsätzliche
 Möglichkeit  geboten,  für  ihre  Geodaten  und  Geodaten-
 dienste  Geldleistungen  zu  fordern  oder  für  deren  Nutzung
 Lizenzen  zu  erteilen.  Ziel  der  INSPIRE-Richtlinie  ist,  auch
 diese  Verwaltungsprozesse  möglichst  einfach,  einheitlich
 und  eingebunden  in  die  E-Government-Strategien  der  Mit-
 gliedstaaten  anzubieten.  Daher  werden  die  geodatenhalten-
 den  Stellen  mittels  Nummer  5  verpflichtet,  zusätzlich  zu  den
 Geodatendiensten  nach  §  3  Abs.  3  auch  Dienste  zur  Ab-
 wicklung  eines  elektronischen  Geschäftsverkehrs  verfügbar
 zu  halten.  Auch  dies  kann  durch  unmittelbare  Bereitstellung
 der  Dienste  durch  die  geodatenhaltende  Stelle  oder  durch
 die  Einbindung  in  eine  übergeordnete  E-Government-Struk-
 tur  erfolgen.  Diese  Regelung  greift  der  Natur  der  Sache
 nach  nur,  sofern  die  geodatenhaltende  Stelle  ihre  Geodaten
 auf  der  Grundlage  lizenzrechtlicher  Regelungen  (ein-
 schließlich  Forderungen  von  Geldleistungen)  verfügbar
 macht.

 Zu Absatz 2

 Für  die  Dienste  –  also  auch  für  die  Dienste  nach  Absatz  1
 Nr.  5  –  werden  hier  zwei  generelle  Anforderungen  formuliert.
 Sie  „sollen  Nutzeranforderungen  berücksichtigen“,  also  im
 Dialog  mit  den  verschiedenen  Nutzergruppen  erarbeitet  be-
 ziehungsweise  weiterentwickelt  werden.  Sie  „müssen“  ferner
 „über  elektronische  Netzwerke  öffentlich  verfügbar“  sein.
 Letzteres  erzwingt  –  nach  heutigem  technischen  Stand  –  die
 Nutzung des Internets als Kommunikationsplattform.

 Zu Absatz 3

 Die  Transformationsdienste  werden  hier  separat  aufgeführt
 und  ihre  Einbindung  in  die  Prozessketten  gefordert.  Dies
 trägt  der  Tatsache  Rechnung,  dass  geodatenhaltende  Stellen
 für  ihre  internen  Zwecke  Geodaten  auf  anderen  als  den  in
 §  5  Abs.  1  festgelegten  Grundlagen  führen  können,  bei-
 spielsweise  um  Gesamtbilder  auf  europäischer  Ebene  zu
 erzeugen.  Auch  in  diesen  Fällen  muss  die  Interoperabilität
 dieser  Geodaten  gewährleistet  sein;  ein  entsprechender
 Transformationsdienst  für  eine  derart  spezielle  Anwendung
 kann  isoliert  betrieben  werden,  muss  aber  in  die  übergrei-
 fende Architektur integriert sein.

 Zu Absatz 4

 Suchdienste  dienen  dem  Auffinden  von  Geodaten  anhand
 von  Metadaten.  Dies  ist  die  erste  Ebene  des  Zugangs  zu
 Geodaten,  da  das  Finden  der  Geodaten  Voraussetzung  für
 deren  Darstellung  und  Download  ist.  Die  INSPIRE-Richt-
 linie  gibt  in  Artikel  11  Abs.  2  eine  Liste  von  Suchkriterien
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vor,  die  hier  in  den  Nummern  1  bis  6  abgebildet  sind.  Ent-
 sprechend  werden  diese  Suchkriterien  als  Mindestinhalte
 der  Metadaten  in  §  7  Abs.  2  gefordert.  Soweit  diese  Such-
 kriterien  nicht  aus  sich  heraus  eindeutig  sind,  wird  deren
 inhaltliche  Ausgestaltung  im  Rahmen  von  Durchführungs-
 bestimmungen  geregelt.  Als  Qualitätsmerkmale  gelten  auch
 die  Gültigkeit  (Validität)  nach  Artikel  11  Abs.  2  Buchstabe  c
 der  INSPIRE-Richtlinie  sowie  der  Grad  der  Übereinstim-
 mung  der  Geodatendienste  mit  den  Vorgaben  der  Durchfüh-
 rungsbestimmungen (Artikel 11 Abs. 2 Buchstabe d).

 Zu Absatz 5

 Die  INSPIRE-Richtlinie  enthält  keine  Einzelheiten  zur  Spe-
 zifikation  der  Geodatendienste  und  der  Netzdienste.  Die
 Konkretisierung  der  technischen,  inhaltlichen  und  seman-
 tischen  Details  für  Netzdienste  erfolgt  nach  den  Artikeln  7
 und  8  der  Richtlinie  mittels  Durchführungsbestimmungen.
 Eine  explizite  Angabe,  bis  wann  diese  Durchführungsbe-
 stimmungen  erlassen  werden  müssen,  enthält  die  Richtlinie
 nicht.  Der  Arbeitsplan  der  Europäischen  Kommission  sieht
 vor,  die  Durchführungsbestimmungen  zu  den  Such-  und
 Darstellungsdiensten  bis  November  2008  und  die  Durchfüh-
 rungsbestimmungen  zu  den  Download-  und  Transforma-
 tionsdiensten  bis  Mai  2009  dem  Komitologieausschuss  vor-
 zulegen.  Bis  Mai  2011  sollen  alle  diese  Dienste  operational
 sein.  Die  nationale  Umsetzung  der  Durchführungsbestim-
 mungen erfolgt durch Rechtsverordnung nach §  14.

 Zu §  7  (Bereitstellung von Metadaten)

 Zu Absatz 1

 Die  in  den  Metadaten  enthaltenen  Informationen  sind  we-
 sentlich  für  den  Zugang  zu  und  die  Nutzung  von  Geodaten
 und  Geodatendiensten.  Verantwortlich  für  die  Metadaten  ist
 die  geodatenhaltende  Stelle,  welche  die  Referenzversion  der
 Geodaten  nach  §  4  Abs.  3  oder  den  Geodatendienst  bereit-
 stellt.  Somit  hat  die  geodatenhaltende  Stelle  die  Metadaten
 zu  erstellen  und  zu  pflegen.  So  soll  sichergestellt  werden,
 dass  die  Metadaten  richtig  sind  und  aktuell  gehalten  wer-
 den.  Auf  eine  Festschreibung  regelmäßiger  Aktualisie-
 rungszyklen  wurde  verzichtet;  wesentlich  ist  nicht  die  Da-
 tenpflege  in  einem  abstrakten  Zeitraster,  sondern  die  Über-
 einstimmung  der  Metadaten  mit  den  Geodaten  und  Geo-
 datendiensten, die sie beschreiben.

 Zu den Absätzen 2 und 3

 Hier  werden  Mindestanforderungen  für  die  Inhalte  der  Me-
 tadaten  zu  Geodaten  beziehungsweise  Geodatendiensten
 formuliert.  Diese  Anforderungen  sind  abstrakt  und  die  In-
 halte  –  wie  beispielsweise  „Schlüsselwörter“  –  unspezi-
 fisch.

 Zu Absatz 4

 Auch  bei  den  Metadaten  wie  schon  bei  den  Netzdiensten
 (vgl.  die  Begründung  zu  §  6  Abs.  5)  wurde  die  technische,
 inhaltliche  und  semantische  Konkretisierung  aus  der
 INSPIRE-Richtlinie  herausgenommen.  Sie  findet  mittels
 Durchführungsbestimmungen  statt,  die  im  Mai  2008  vom
 Regelungsausschuss  verabschiedet  wurden  und  voraussicht-
 lich  im  September  2008  Inkrafttreten  werden.  Spätestens

 drei  Jahre  nach  Inkrafttreten  der  Richtlinie  (also  Mai  2010)
 müssen  die  Metadaten  für  Geodaten  zu  den  Themen  nach
 §  4  Abs.  1  Nr.  4  Buchstabe  a  bis  m  verfügbar  sein;  spätes-
 tens  fünf  Jahre  nach  Inkrafttreten  der  Richtlinie  (also  Mai
 2013)  die  Metadaten  zu  den  verbleibenden  Themenberei-
 chen.  Hinsichtlich  der  Metadaten  für  Netzdienste  enthält  die
 INSPIRE-Richtlinie  keine  zeitliche  Vorgabe.  Die  nationale
 Umsetzung  der  Durchführungsbestimmungen  erfolgt  durch
 Rechtsverordnung nach §  14.

 Zu §  8  (Interoperabilität)

 Die  Interoperabilität  von  Geodaten,  Geodatendiensten  und
 Metadaten  ist  ein  Kernanliegen  der  INSPIRE-Richtlinie  und
 somit  ein  zentraler  Aspekt  des  Geodatenzugangsgesetzes.
 Sie  wird  daher  als  Forderung  in  diesem  Paragrafen  explizit
 aufgeführt.  Die  Interoperabilität  ergibt  sich  mittelbar  aus  der
 Definition  der  Standards  etc.,  die  im  Rahmen  der  entspre-
 chenden  Durchführungsbestimmungen  festgelegt  werden.
 Damit  sind  die  Durchführungsbestimmungen  für  die  Inter-
 operabilität  von  Bedeutung,  so  dass  das  Gesetz  auch  inso-
 weit auf die Rechtsverordnungen nach §  14 verweist.

 Zu §  9  (Geodateninfrastruktur und Geoportal)

 Zu Absatz 1

 §  9  stellt  klar,  dass  mit  dem  Geodatenzugangsgesetz  ein  we-
 sentlicher  Beitrag  zum  Aufbau  einer  nationalen  Geodaten-
 infrastruktur  geleistet  wird,  ohne  diese  nationale  Geodaten-
 infrastruktur  im  Einzelnen  oder  abschließend  zu  definieren.
 Ferner  wird  auch  hier  als  Instrument  ein  „elektronisches
 Netzwerk“  gefordert.  Aufbau  und  Betrieb  einer  verwal-
 tungsübergreifenden  nationalen  Geodateninfrastruktur  ma-
 chen  eine  Zusammenarbeit  von  Bund,  Ländern  und  Kom-
 munen  erforderlich.  Vor  dem  Hintergrund  der  unterschiedli-
 chen  verfassungsrechtlich  bedingten  Regelungskompeten-
 zen  stellt  das  Geodatenzugangsgesetz  in  §  10  lediglich  eine
 enge  Verbindung  zu  den  administrativen  und  organisatori-
 schen Strukturen der nationalen Geodateninfrastruktur her.

 Zu Absatz 2

 Nach  Artikel  15  Abs.  1  der  INSPIRE-Richtlinie  wird  auf
 europäischer  Ebene  ein  Geoportal  geschaffen;  Artikel  15
 Abs.  2  verpflichtet  die  Mitgliedstaaten,  über  dieses  Geo-
 portal  den  Zugang  zu  den  Netzdiensten  zu  ermöglichen.  Auf
 der  Ebene  des  Bundes  wird  dieser  Forderung  dadurch  Rech-
 nung  getragen,  dass  der  Zugang  zur  nationalen  Geodaten-
 infrastruktur  über  das  bereits  vorhandene  GeoPortal.Bund
 erfolgt.  Der  Bund  bietet  den  Ländern  und  Kommunen  die
 Möglichkeit,  ihre  Geodaten,  Geodatendienste  und  Meta-
 daten  ebenfalls  über  das  GeoPortal.Bund  verfügbar  zu  ma-
 chen.  Im  Rahmen  des  Aufbaus  der  GDI-DE  wird  mit  Blick
 auf  die  verfassungsrechtlich  festgelegte  Aufgabenteilung
 angestrebt,  die  bereits  vorhandenen  oder  in  der  Entwicklung
 befindlichen  Zugangsknoten  der  verschiedenen  Verwal-
 tungsebenen  zu  einem  so  genannten  Portal-Verbund  zusam-
 menzufassen,  mit  dem  die  Dienste  der  Portale  zugänglich
 gemacht  werden.  Für  diesen  Portal-Verbund  wird  ein  ein-
 heitlicher  Zugangsknoten  zu  definieren  sein,  der  dann  die
 Verbindung zum europäischen Geoportal herstellt.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 19 – Drucksache 16/10530
Zu §  10  (Nationale Anlaufstelle)

 Die  INSPIRE-Richtlinie  verpflichtet  die  Mitgliedstaaten  in
 Artikel  18,  geeignete  Strukturen  und  Mechanismen  einzu-
 richten,  um  die  Beiträge  zu  den  nationalen  Geodateninfra-
 strukturen  über  die  Verwaltungsgrenzen  hinweg  zu  koordi-
 nieren,  die  Anforderungen  der  Nutzer  zu  identifizieren  und
 aufzugreifen  sowie  über  den  Stand  der  inhaltlichen  und
 rechtlichen  Umsetzung  der  Richtlinie  Rechenschaft  ablegen
 zu  können.  Unter  Wahrung  der  Rechtsetzungs-  und  Voll-
 zugskompetenzen  des  Bundes  und  der  Länder  kann  diese
 verwaltungsübergreifende  Aufgabe  dadurch  gelöst  werden,
 dass  der  bereits  beschrittene  Weg  zum  Aufbau  der  GDI-DE
 konsequent  weiter  gegangen  wird.  Im  Sinne  der  koopera-
 tiven  Aufgabenwahrnehmung  setzt  dies  eine  Verständigung
 zwischen  Bund,  Ländern  und  Kommunen  hinsichtlich  der
 Organisation,  der  Finanzierung  und  der  inhaltlichen  Ausge-
 staltung  der  GDI-DE  voraus.  Bund,  Länder  und  Kommunen
 haben  sich  darauf  geeinigt,  Aufbau  und  Betrieb  der  GDI-DE
 im  Rahmen  einer  Verwaltungsvereinbarung  zu  regeln.  Die
 Steuerung  wird  dem  in  Absatz  1  erwähnten  Lenkungsgre-
 mium  übertragen,  in  dem  auch  die  kommunalen  Spitzenver-
 bände  vertreten  sind.  Dieses  Lenkungsgremium  fungiert
 nach  Absatz  2  auch  als  nationale  Anlaufstelle  im  Sinne  des
 Artikels 19 Abs. 2 der INSPIRE-Richtlinie.

 Zu §  11  (Allgemeine Nutzung)

 Bereits  mit  der  Umweltinformationsrichtlinie  verfolgte  die
 Europäische  Gemeinschaft  das  Ziel,  durch  Transparenz  und
 Teilhabe  das  Umweltbewusstsein  in  der  Öffentlichkeit  zu
 stärken.  Wenn  auch  die  INSPIRE-Richtlinie  vorrangig  da-
 rauf  zielt,  Geodaten  öffentlicher  Stellen  für  andere  öffent-
 liche  Stellen,  die  Organe  der  Europäischen  Gemeinschaft
 sowie  internationale  Institutionen  nutzbar  zu  machen,  so  er-
 öffnet  sie  auch  der  Öffentlichkeit  den  Zugang  zu  den  Daten.
 §  11  fordert  daher  die  grundsätzliche  öffentliche  Verfügbar-
 keit  von  Geodaten  und  Geodatendiensten.  Neben  den  expli-
 ziten  Beschränkungen  nach  §  12  macht  Satz  2  deutlich,  dass
 für  Darstellungsdienste  hinsichtlich  der  Geodaten  die  Wei-
 terverwendung  im  Sinne  des  Informationsweiterverwen-
 dungsgesetzes  (IWG)  vom  13.  Dezember  2006  (BGBl.  I
 S.  2913)  unterbunden  werden  kann.  Darstellungsdienste
 dienen  der  Natur  der  Sache  nach  nicht  dazu,  die  über  den
 Suchdienst  gefundenen  Informationen  weitergehend  zu  nut-
 zen.  Sie  sollen  dem  Anfragenden  die  Geodaten  lediglich
 zeigen,  um  ihm  Gelegenheit  zu  geben  zu  entscheiden,  ob  er
 tatsächlich  diese  Geodaten  für  seine  Zwecke  verwenden
 kann.  Die  Trennung  zwischen  dem  Darstellen  der  Geodaten
 am  Computer-Bildschirm  einerseits  und  der  weiteren  Nut-
 zung  dieser  Geodaten  andererseits  wirft  sowohl  inhaltlich
 als  auch  technisch  Probleme  auf.  Hierauf  wurde  bereits  in
 der  Begründung  zu  §  3  Abs.  3  Nr.  2  hingewiesen.  Siehe
 hierzu  auch  die  Ausführungen  zu  §  13  Abs.  2.  Es  steht  somit
 im  Ermessen  der  geodatenhaltenden  Stelle,  Maßnahmen  zu
 treffen,  durch  die  eine  Weiterverwendung  der  mittels  Dar-
 stellungsdienste bereitgestellten Daten eingeschränkt wird.

 Zu §  12  (Schutz öffentlicher und sonstiger Belange)

 In  diesem  Paragrafen  sind  die  Beschränkungen  des  Zugangs
 zu Geodaten und Geodatendiensten zusammengefasst.

 Zu Absatz 1

 Hintergrund  für  die  Möglichkeit  der  Beschränkung  des  öf-
 fentlichen  Zugangs  zu  Geodaten  mittels  Suchdiensten  ist,
 dass  über  die  Suchdienste  die  Metadaten  der  Geodaten  be-
 reits  dargestellt  werden.  Zu  den  verpflichtenden  Inhalten  der
 Metadaten  gehört  nach  §  7  Abs.  2  Nr.  3  der  geografische
 Standort.  In  der  Praxis  liefern  beispielsweise  Schiffe  der
 Bundesmarine  während  ihrer  Einsätze  Wetterdaten  an  die
 meteorologischen  Dienste.  Wären  die  diesen  Daten  zuge-
 ordneten  Metadaten  öffentlich  verfügbar,  so  könnten  hie-
 raus  Informationen  über  die  Standorte  und  Bewegungen  der
 Schiffsverbände  abgeleitet  werden.  Hier  kann  der  Zugang
 der  Öffentlichkeit  –  sofern  dies  aus  den  in  Absatz  1  genann-
 ten  Gründen  erforderlich  ist  –  beispielsweise  dahingehend
 beschränkt  werden,  dass  die  jeweiligen  Standorte  nicht  oder
 mit einer relativ hohen Ungenauigkeit angegeben werden.

 Zu Absatz 2

 Ein  Verweis  auf  die  Zugangsbeschränkungen  nach  §  8
 Abs.  1  und  §  9  UIG  ist  ausreichend,  da  der  Text  der
 INSPIRE-Richtlinie  in  Artikel  13  Abs.  1  wortgleich  mit  den
 entsprechenden  Regelungen  der  Richtlinie  2003/4/EG  ist.
 Unter  „Öffentlichkeit“  fallen  auch  die  natürlichen  und  juris-
 tischen Personen des Privatrechts nach §  2 Abs.  2.

 Zu Absatz 3

 Mit  der  Regelung  wird  Artikel  17,  insbesondere  Absatz  7,
 der  INSPIRE-Richtlinie  umgesetzt.  Dabei  geht  es  hier  nicht
 um  den  Zugang  der  Öffentlichkeit  zu  Geodaten  und  Geo-
 datendiensten.  Dieser  Absatz  regelt  Beschränkungen  des
 Zugangs  zu  Geodaten  und  Geodatendiensten  sowie  des
 Austauschs  und  der  Nutzung  von  Geodaten  zwischen  geo-
 datenhaltenden  Stellen  nach  §  3  Abs.  8.  Dem  Text  der
 INSPIRE-Richtlinie  folgend,  die  sich  mit  Artikel  17  bezüg-
 lich  der  gemeinsamen  Nutzung  nur  auf  Behörden  im  Sinne
 von  Artikel  3  Nr.  9  Buchstabe  a  und  b  der  Richtlinie  be-
 zieht,  werden  natürliche  oder  juristische  Personen,  die  unter
 der  Kontrolle  einer  geodatenhaltenden  Stelle  stehen  (Be-
 hörde  im  Sinne  von  Artikel  3  Nr.  9  Buchstabe  c  der  Richt-
 linie),  ausgenommen;  sie  werden  hinsichtlich  der  Versa-
 gensgründe  der  Öffentlichkeit  gleichgestellt.  Die  Beschrän-
 kungen  gelten  in  gleicher  Weise  gegenüber  entsprechenden
 Stellen  der  Länder,  Kommunen  und  anderer  Mitgliedstaaten
 der  Europäischen  Gemeinschaft  sowie  den  Organen  und
 Einrichtungen  der  Europäischen  Gemeinschaft  sowie  auf
 der  Grundlage  von  Gegenseitigkeit  und  Gleichwertigkeit
 auch  gegenüber  Einrichtungen,  die  durch  internationale
 Übereinkünfte  geschaffen  wurden,  soweit  die  Europäische
 Gemeinschaft  und  ihre  Mitgliedstaaten  zu  deren  Vertrags-
 parteien  gehören.  Nicht  einbezogen  sind,  wie  bereits  in  der
 Begründung  zu  Absatz  2  dargelegt,  Dritte  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  2,  da  sie  im  Sinne  der  Versagensgründe  als  Öffentlich-
 keit  anzusehen  sind.  Die  in  den  Nummern  1  bis  6  enthalte-
 nen  Versagensgründe  sind  eine  Teilmenge  derjenigen  des
 Absatzes  2.  Als  Begründung  für  eine  Beschränkung  von
 Zugang,  Nutzung  und  Austausch  können  –  anders  als
 gegenüber  der  Öffentlichkeit  –  im  verwaltungsinternen
 Verkehr  nicht  die  Versagensgründe  nach  §  8  Abs.  1  Nr.  2
 und  4  sowie  §  9  UIG  geltend  gemacht  werden.  Die
 INSPIRE-Richtlinie  stellt  in  Artikel  17  Abs.  1  darauf  ab,
 dass  der  Zugang  zu,  die  Nutzung  und  der  Austausch  von
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Geodaten  zwischen  den  geodatenhaltenden  Stellen  der  öf-
 fentlichen  Verwaltung  unter  der  Maßgabe  erfolgen,  dass
 dies  „zur  Wahrnehmung  öffentlicher  Aufgaben,  die  Aus-
 wirkungen auf die Umwelt haben können“, geschieht.

 Zu §  13  (Geldleistungen und Lizenzen)

 Zu Absatz 1

 Hier  wird  den  geodatenhaltenden  Stellen  die  Möglichkeit
 eingeräumt,  die  Nutzung  von  Geodaten  und  Geodatendiens-
 ten  durch  lizenzrechtliche  Regelungen  zu  steuern  und  Geld-
 leistungen  zu  fordern.  Die  folgenden  Absätze  des  Paragra-
 fen schränken diese Möglichkeit spezifiziert ein.

 Zu Absatz 2

 Suchdienste  nach  §  6  Abs.  1  Nr.  1  stehen  der  Öffentlichkeit
 kostenlos  zur  Verfügung.  Dies  gilt  grundsätzlich  auch  für
 Darstellungsdienste  nach  §  6  Abs.  1  Nr.  2.  Hier  wird  jedoch
 mit  Blick  auf  die  bereits  in  der  Begründung  zu  §  11  dar-
 gestellte  Problematik  deutlich  gemacht,  dass  eine  Weiter-
 verwendung  der  über  den  Darstellungsdienst  verfügbar  ge-
 machten  Geodaten  verhindert  werden  kann.  Die  Verant-
 wortung  für  die  technische  Beschränkung  der  mit  dem  Dar-
 stellungsdienst  verfügbar  gemachten  Daten  auf  ein  reines
 Anschauen  obliegt  der  geodatenhaltenden  Stelle.  Kann  sie
 dies  technisch  nicht  gewährleisten,  kann  dies  nicht  als  Be-
 gründung  für  die  Forderung  von  Geldleistungen  oder  gar
 das Versagen des Zugangs angeführt werden.

 Für  Darstellungsdienste  können  im  Ausnahmefall  Geldleis-
 tungen  gefordert  werden,  wenn  dies  im  Sinne  einer  Refinan-
 zierung  zur  Pflege  der  Geodaten  und  Geodatendienste  er-
 forderlich  ist.  Diese  Regelung  nimmt  Bezug  auf  Artikel  14
 Abs.  2  der  INSPIRE-Richtlinie.  Dort  wird  auf  „große
 Datenmengen“,  die  „häufig  aktualisiert  werden“,  abgestellt.
 Hintergrund  dieser  Regelung  ist,  dass  die  Wertschöpfung
 bei  bestimmten  Geodaten  bereits  durch  das  Anschauen  mit-
 tels  Darstellungsdienst  erfolgt.  So  lassen  sich  beispielsweise
 Wetterdaten  nicht  mehr  kommerziell  vermarkten,  wenn  sie
 flächendeckend,  zeitnah  mit  hohem  Aktualisierungszyklus
 und  qualitätsgesichert  am  Bildschirm  abgerufen  werden
 können.  Die  Forderung  von  Geldleistungen  für  Darstel-
 lungsdienste  sollte  jedoch  sehr  restriktiv  eingesetzt  werden.
 Eine  Konkretisierung  des  Begriffs  „große  Datenmenge“  er-
 scheint  angesichts  der  technischen  Entwicklung  nicht  sinn-
 voll  möglich.  Die  in  der  Richtlinie  angesprochene  häufige
 Aktualisierung  wird  hier  durch  „mehrfach  monatlich“  kon-
 kretisiert.

 Zu Absatz 3

 Diese  Regelung  verlangt  die  Nutzung  von  Diensten  für  den
 elektronischen  Zahlungsverkehr  (so  genannter  E-Payment-
 Dienste),  falls  Geldleistungen  für  die  Nutzung  von  Geo-
 daten  oder  Geodatendiensten  gefordert  werden.  Die  geo-
 datenhaltende  Stelle  muss  diese  Dienste  nicht  selbst  zur
 Verfügung  stellen,  sondern  lediglich  die  Nutzung  derartiger
 Dienste  im  Rahmen  der  nationalen  Geodateninfrastruktur
 oder  einer  E-Government-Plattform  garantieren.  Kann  die
 geodatenhaltende  Stelle  die  Nutzung  derartiger  E-Payment-
 Dienste  nicht  anbieten,  kann  sie  keine  Geldleistungen  für
 die  Nutzung  ihrer  Geodaten  oder  Geodatendienste  fordern;
 sie  muss  in  diesem  Fall  die  kostenlose  Nutzung  zulassen.

 Die  fehlende  Anbindung  an  einen  E-Payment-Dienst  kann
 nicht als Versagensgrund angeführt werden.

 Zu Absatz 4

 Satz  1  stellt  klar,  dass  im  Verkehr  zwischen  Behörden  des
 Bundes  für  die  Nutzung  von  Geodaten,  die  zur  Wahrneh-
 mung  öffentlicher  Aufgaben  nichtwirtschaftlicher  Art  er-
 folgt,  keine  Geldleistungen  gefordert  werden  können.  Satz  2
 regelt  die  Weiterverwertung  von  Geodaten  und  Geodaten-
 diensten innerhalb der nationalen Geodateninfrastruktur.

 Zu Absatz 5

 Ein  wesentliches  Ziel  der  INSPIRE-Richtlinie  ist  die  Ver-
 einfachung  der  Geschäftsprozesse  im  Rahmen  der  europäi-
 schen  Berichtspflichten.  Die  Europäische  Kommission  und
 die  Europäische  Umweltagentur  beklagen  seit  langem,  dass
 „vor  Ort“  vorhandene  aktuelle  Informationen  auf  Grund
 komplizierter  Geschäftsprozesse  und  fehlender  technischer
 Absprachen  von  den  Mitgliedstaaten  häufig  erst  mit  erhebli-
 chem  Zeitverzug  übermittelt  werden.  Die  europäische  Geo-
 dateninfrastruktur  soll  mit  ihren  Netzdiensten  und  Standards
 einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Vereinfachung  und  Harmo-
 nisierung leisten.

 Satz  1  stellt  sicher,  dass  die  Organe  und  Einrichtungen  der
 Europäischen  Gemeinschaft  Zugang  zu  Geodaten  und  Geo-
 datendiensten  erhalten,  sofern  dies  der  Wahrnehmung  öf-
 fentlicher  Aufgaben  oder  der  Erfüllung  aus  dem  Gemein-
 schaftsrecht erwachsender Berichtspflichten dient.

 Die  Sätze  2  und  3  stellen  sicher,  dass  lizenzrechtliche  Rege-
 lungen  dem  Ziel  der  europäischen  Geodateninfrastruktur
 nicht  entgegenstehen  und  dass  Geldleistungen,  sofern  diese
 gefordert  werden,  nicht  über  die  Gestehungskosten  zuzüg-
 lich einer angemessenen Rendite hinausgehen.

 Satz  4  verbietet  die  Forderung  von  Geldleistungen  für  den
 Zugang  zu  Geodaten  und  Geodatendiensten,  wenn  dieser
 zur  Erfüllung  von  aus  dem  Gemeinschaftsumweltrecht  er-
 wachsenden Berichtspflichten dient.

 Zu Absatz 6

 Im  Sinne  einer  integrativen  Wirkung  der  europäischen  Geo-
 dateninfrastruktur  werden  die  geodatenhaltenden  Stellen  der
 Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Gemeinschaft  bei  der
 Wahrnehmung  öffentlicher  Aufgaben,  die  Auswirkungen
 auf  die  Umwelt  haben  können,  hinsichtlich  des  Zugangs  zu
 Geodaten  und  Geodatendiensten  den  Organen  und  Einrich-
 tungen  der  Europäischen  Gemeinschaft  gleichgestellt.  Dies
 gilt  entsprechend  auch  für  Einrichtungen,  die  durch  interna-
 tionale  Übereinkünfte  geschaffen  wurden;  hier  jedoch  auf
 der  Grundlage  von  Gegenseitigkeit  und  Gleichwertigkeit.
 Voraussetzung  für  den  Anspruch  derartiger  durch  internatio-
 nale  Übereinkünfte  geschaffener  Einrichtungen  ist,  dass  die
 Europäische  Gemeinschaft  und  ihre  Mitgliedstaaten  zu  de-
 ren Vertragsparteien gehören.

 Zu Absatz 7

 Artikel  17  Abs.  8  der  INSPIRE-Richtlinie  fordert  einheit-
 liche  Bedingungen  für  den  Zugang  der  Organe  und  Einrich-
 tungen  der  Europäischen  Gemeinschaft,  wie  er  in  Absatz  5
 dieses  Paragrafen  beschrieben  wird.  Hinsichtlich  der  Ein-
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zelheiten  verweist  die  Richtlinie  auf  eine  Durchführungsbe-
 stimmung.  Die  nationale  Umsetzung  dieser  Durchführungs-
 bestimmung erfolgt durch Rechtsverordnung nach §  14.

 Zu §  14  (Verordnungsermächtigung)

 Die  Durchführungsbestimmungen,  mit  denen  die  INS-
 PIRE-Richtlinie  inhaltlich  konkretisiert  und  die  Grundlagen
 für  die  Interoperabilität  der  Geodaten  und  Geodatendienste
 spezifiziert  werden,  werden  durch  Rechtsverordnung  ohne
 Zustimmung  des  Bundesrates  in  deutsches  Recht  umgesetzt.
 Die  Verordnungsermächtigung  gilt  für  Geodaten,  Metadaten
 und  Geodatendienste,  soweit  diese  dem  Anwendungsbe-
 reich  dieses  Gesetzes  nach  §  2  unterliegen.  Das  Instrument
 der  Rechtsverordnung  muss  gewählt  werden,  da  die  Rege-
 lungen  der  Durchführungsbestimmungen  unmittelbar  Au-
 ßenwirkungen,  beispielsweise  auf  Dritte  im  Sinne  des  §  2
 Abs.  2,  haben.  Die  Angabe  „…  ohne  Zustimmung  des  Bun-
 desrates  …“  trägt  zur  Rechtsklarheit  insbesondere  im  spä-
 teren  Verordnungsgebungsverfahren  bei  und  hat  lediglich
 deklaratorischen  Charakter,  da  keine  Fallkonstellation  des
 Artikels 80 Abs.  2 GG vorliegt.
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Anlage  2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Re-
 gelungsvorhabens  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informa-
 tionspflichten begründet werden, geprüft.

 Mit  dem  Regelungsvorhaben  wird  die  Europäische  Richt-
 linie  2007/2/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 zur  Schaffung  einer  Geodateninfrastruktur  in  der  Europäi-
 schen  Gemeinschaft  (INSPIRE  –  Richtlinie)  umgesetzt.
 Adressaten  sind  vorrangig  öffentliche  Stellen,  die  über  Geo-
 daten verfügen.

 Das  Regelungsvorhaben  hat  nach  Ausführungen  des  Res-
 sorts  keine  Auswirkungen  auf  Informationspflichten  der
 Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  daher  keine  Bedenken
 gegen das Regelungsvorhaben.
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Anlage  3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  847.  Sitzung  am  19.  September
 2008  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zu §  14

 In  §  14  sind  die  Wörter  „ohne  Zustimmung  des  Bundesra-
 tes“  durch  die  Wörter  „mit  Zustimmung  des  Bundesrates“
 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  Begründung  zu  §  14  GeoZG-E  habe  die  zuletzt
 noch  ergänzte  Angabe  „…  ohne  Zustimmung  des  Bundes-
 rates  …“  nur  deklaratorischen  Charakter,  da  keine  Fallkon-
 stellation  des  Artikels  80  Abs.  2  GG  vorliege.  Der  Gesetz-
 entwurf  erweckt  nach  §  2  Abs.  1  GeoZG-E  zunächst  den
 Eindruck,  dass  sich  die  Regelungen  ausschließlich  an  geo-
 datenhaltende  Stellen  des  Bundes  und  der  bundesunmittel-
 baren  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechts  richten,
 wodurch  die  Länder  entsprechende  Länderregelungen  für
 ihre  Zuständigkeitsbereiche  schaffen  müssen,  um  die  Richt-
 linie  vollständig  in  nationales  Recht  umzusetzen.  Die  Ver-
 pflichtung hierzu ergibt sich aus §  5 Abs.  1 bis 3 GeoZG-E.

 Die  §§  6,  7  und  8  GeoZG-E  regeln  jedoch  nicht  nur  die  er-
 forderliche  Schnittstelle  (Interoperabilität)  für  den  Aus-
 tausch  der  Daten  zwischen  Kommunen,  Ländern  und  Bund,
 sondern  geben  für  alle  beteiligten  Akteure  auch  die  Inhalte
 und  deren  Ausgestaltung  exakt  vor.  Zur  weiteren  Ausgestal-
 tung  dieser  Inhalte  ist  jeweils  eine  Verordnungsermächti-
 gung  nach  §  14  GeoZG-E  vorgesehen.  Durch  diese  Mög-
 lichkeit  der  Feinjustierung  greift  der  Bund  unmittelbar  in
 die  Arbeitsinhalte  und  Verfahren  der  Länder  sowie  der
 Kommunen  ein,  wodurch  sich  neben  der  Frage  der  Zustim-
 mungsbedürftigkeit  dieser  Verordnungen  auch  die  des  Kon-
 nexitätsprinzips aufdrängt.

 Im  Übrigen  bestehen  erhebliche  Zweifel,  ob  hier  eine  Ge-
 setzgebungskompetenz  nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  GG
 (Recht  der  Wirtschaft)  vorliegt,  wie  in  der  Begründung  des
 Gesetzentwurfs unter A 4. ausgeführt wird.

 Das  Europäische  Parlament  und  der  Rat  begründen  die  Not-
 wendigkeit  der  INSPIRE-Richtlinie  in  den  Erwägungsgrün-
 den  1  bis  4  ausschließlich  mit  umweltpolitischen  Notwen-
 digkeiten.

 Danach  muss  die  gemeinschaftliche  Umweltpolitik  ein  ho-
 hes  Schutzniveau  anstreben  und  dabei  die  unterschiedlichen
 Gegebenheiten  in  den  verschiedenen  Regionen  der  Gemein-
 schaft  berücksichtigen.  Zudem  würden  Informationen,  ein-
 schließlich  Geodaten,  für  die  Festlegung  und  Durchführung
 dieser  Politik  (Anm.:  nämlich  der  Umweltpolitik)  und  ande-
 rer  Gemeinschaftspolitiken  benötigt,  bei  denen  gemäß  Arti-
 kel  6  des  Vertrags  die  Erfordernisse  des  Umweltschutzes
 einbezogen  werden  müssen.  Um  eine  solche  Einbeziehung
 zu  ermöglichen,  müsse  eine  Koordinierung  zwischen  Nut-
 zern  und  Anbietern  der  Informationen  gegeben  sein,  damit

 Informationen  und  Kenntnisse  aus  verschiedenen  Sektoren
 kombiniert werden können.

 Gemäß  dem  sechsten  Umweltaktionsprogramm,  das  mit
 dem  Beschluss  Nr.  1600/2002/EG  des  Europäischen  Parla-
 ments  und  des  Rates  angenommen  wurde,  wäre  umfassend
 dafür  zu  sorgen,  dass  die  Umweltpolitik  der  Gemeinschaft
 in  integrativer  Weise  betrieben  wird.  Einige  Probleme
 bestünden  bei  der  Verfügbarkeit,  Qualität,  Organisation,
 Zugänglichkeit  und  gemeinsamen  Nutzung  von  Geodaten,
 die  für  die  Erfüllung  der  Ziele  des  sechsten  Umweltaktions-
 programms erforderlich wären.

 Die  Probleme  bei  der  Verfügbarkeit,  Qualität,  Organisation,
 Zugänglichkeit  und  gemeinsamen  Nutzung  von  Geodaten
 beträfen  in  gleicher  Weise  zahlreiche  Bereiche  der  Politik
 und  Information  und  nahezu  alle  Verwaltungsebenen.  Die
 Geodateninfrastruktur  in  der  Europäischen  Gemeinschaft
 (INSPIRE)  solle  die  Entscheidungsfindung  in  Bezug  auf
 politische  Konzepte  und  Maßnahmen,  die  direkte  oder  in-
 direkte  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  haben  können,  unter-
 stützen.

 Wirtschaft  im  Sinne  von  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  GG  erfasst
 jedoch  vorwiegend  wirtschaftsregulierende  und  wirtschafts-
 lenkende  Normen  des  öffentlichen  und  des  privaten  Wirt-
 schaftsrechts.  Abgrenzungsfragen  zu  anderen  Kompetenz-
 titeln  stellen  sich  natürlich  in  besonderem  Maße  für  Num-
 mer  11.  Hier  gelten  nach  der  Literatur  und  der  Rechtspre-
 chung  die  allgemeinen  Grundsätze  kompetenzrechtlicher
 Qualifikation  (Artikel  70  GG).  Die  kompetenzrechtliche
 Qualifikation  eines  Gesetzes  hängt  von  der  jeweils  dort
 benannten  Kompetenzmaterie  ab.  Diese  ist  im  Fall  des  Geo-
 datenzugangsgesetzes,  welches  unzweifelhaft  die  INSPIRE-
 Richtlinie  in  nationales  Recht  umsetzt,  nach  der  INSPIRE-
 Richtlinie  dem  Umweltschutz  und  der  Umweltinformation
 zuzuordnen.

 Umweltbezogene  Vorschriften  fallen  nur  dann  unter  Num-
 mer  11,  wenn  sie  der  Gefahrenvorsorge  in  spezifischen  Wirt-
 schaftsbereichen  (z.  B.  Anlagengenehmigungsrecht)  dienen
 und  nicht  wirtschaftsunabhängig  für  jedermann  gelten  (vgl.
 Maunz  in  Maunz-Dürig,  Artikel  74  Rn.  151  ff.;  Sachs,  Arti-
 kel  74  Rn.  52).  Aber  genau  das  ist  hier  der  Fall,  denn  die  be-
 reitzustellenden  Geodaten  haben  nur  zu  einem  kleinen  Teil
 Wirtschaftsbezug.  Im  Übrigen  entstammen  sie  den  verschie-
 densten  öffentlichen  Bereichen  (Katasterdaten,  öffentliche
 Infrastrukturdaten  wie  Verkehrsnetze,  Boden,  Koordina-
 tenreferenzsysteme,  geographische  Daten,  geologische  Da-
 ten,  Naturschutzgebiete,  Umweltüberwachung,  Trinkwas-
 serschutzgebiete,  Katastrophenschutz  sowie  der  kommu-
 nalen  Selbstverwaltung  (Gebäudebestand  §  4  Abs.  1  Nr.  4
 Buchstabe  o)  der  Gesundheitsfürsorge  (Gesundheit  und  Si-
 cherheit  §  4  Abs.  4  Nr.  4  Buchstabe  r)  und  der  Daseins-
 vorsorge  (§  4  Abs.  4  Nr.  4  Buchstabe  s)  und  sollen  auch  der
 breiten  Öffentlichkeit  einschließlich  interessierten  Verbän-
 den (wie Umweltverbänden) zur Verfügung stehen.
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 Gesamtherstellung: 
 Vertrieb:  Bundesanzeiger  Verlagsg
Infolgedessen  liegt  hier  eine  Mischkompetenz  unterschied-
 licher  Kompetenztitel  vor.  Kann  ein  Gesetz  gleichzeitig  auf
 unterschiedliche  Kompetenztitel  innerhalb  des  Artikels  74
 Abs.  1  GG  gestützt  werden,  mit  unterschiedlichen  Folgen
 hinsichtlich  der  Erforderlichkeitsklausel  des  Artikels  72
 GG,  dann  spricht  dies  für  eine  Zustimmungsbedürftigkeit
 durch  die  Länder.  Insofern  ergibt  sich  aus  der  Zustimmungs-
 bedürftigkeit  des  Gesetzes  auch  eine  solche  für  die  dazuge-
 hörenden Rechtsverordnungen nach Artikel 80 Abs.  2 GG.
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